Entwurf

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, das Verwaltungsstrafgesetz 1991, das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, das Zustellgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, das Verfassungs​gerichtshofgesetz 1953, das Richterdienstgesetz, die Exekutionsordnung, das Bankwesengesetz und das Vereinsgesetz 2002 geändert werden (Verfahrens- und Zustellrechtsänderungsgesetz 2006)
Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

(Verfassungsbestimmung)

Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes

Das Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. xxx/2006, wird wie folgt geändert:

1. In Art. 14a Abs. 1 werden die Worte „Angelegenheiten des Hochschulwesens“ durch die Worte „Angelegenheiten der Universitäten und Hochschulen“ ersetzt.

2. In Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. c werden die Worte „wie die finanzielle Beteiligung oder der Einfluss der Länder“ durch die Worte „wie eine allfällige Beteiligung oder ein allfälliger Einfluss der Länder“ ersetzt.

3. In Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. e sublit. aa werden die Worte „wie der der Länder“ durch die Worte „wie ein allfälliger Finanzierungsanteil der Länder“ ersetzt.

4. Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. e sublit. cc lautet:


„cc)
deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane aus Mitgliedern bestehen, die entweder vom Bund ernannt worden sind oder von denen der Bund mindestens gleich viele Mitglieder ernannt hat wie die Länder, soweit die Vergabe nicht unter sublit. aa oder bb oder Z 2 lit. e sublit. aa oder bb fällt;“
5. Art. 14b Abs. 2 dritter und vierter Satz lautet:

„Im Rahmen der Z 1 lit. b, c, e und f sowie der Z 2 lit. b, c, e und f werden Auftraggeber im Sinne der Z 1 lit. a bis f dem Bund und Auftraggeber im Sinne der Z 2 dem jeweiligen Land zugerechnet. Sind nach Z 2 lit. b, c, e oder f mehrere Länder beteiligt, so richtet sich die Zuständigkeit zur Vollziehung nach dem Überwiegen des Merkmals, das nach der entsprechenden Litera (Sublitera) der Z 1 für die Abgrenzung der Vollziehungszuständigkeit des Bundes von jener der Länder maßgebend ist oder wäre, dann nach dem Sitz des Auftraggebers, dann nach dem Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit des Auftraggebers, dann nach dem Sitz (Hauptwohnsitz) der vergebenden Stelle, kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht bestimmt werden, so ist dasjenige beteiligte Land zuständig, das im Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens zum Vorsitz im Bundesrat berufen ist oder zuletzt war.“
6. In Art. 15 Abs. 6 wird das Wort „Bundesgesetzgeber“ durch das Wort „Bund“ ersetzt.

7. In Art. 16 Abs. 5 werden die Worte „völkerrechtlicher Verträge“ durch die Worte „von Staatsverträgen“ ersetzt.

8. In Art. 18 Abs. 5 wird das Wort „Staatsgut“ durch das Wort „Bundesvermögen“ ersetzt.

9. In Art. 49b Abs. 1 werden die Worte „der Bundesgesetzgeber“ durch die Worte „die Bundesgesetzgebung“ ersetzt.

10. In Art. 52 Abs. 4 wird die Wortfolge „Bundesgesetz, betreffend die Geschäftsordnung des Nationalrates,“ durch die Wortfolge „Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates“ ersetzt.

11. Art. 59b Abs. 1 Z 2 lautet:


„2.
zwei vom Vorsitzenden des Bundesrates mit Zustimmung seiner Stellvertreter namhaft gemachte Vertreter;“

12. In Art. 59b Abs. 1 dritter Satz wird das Wort „Landeshauptleute“ durch das Wort „Landeshauptmänner“ ersetzt.

13. In Art. 81a Abs. 1 werden die Worte „das Hochschul- und Kunstakademiewesen“ durch die Worte „Angelegenheiten der Universitäten und Hochschulen“ ersetzt.

14. In Art. 97 Abs. 4 wird das Wort „Staatsgut“ durch das Wort „Landesvermögen“ ersetzt.

15. In Art. 117 Abs. 2 wird das Wort „Staatsbürgern“ durch das Wort „Staatsangehörigen“ ersetzt.

16. Art. 117 Abs. 8 lautet:

„(8) Die Landesgesetzgebung kann die unmittelbare Mitwirkung der zum Gemeinderat Wahlberechtigten an der Besorgung der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches vorsehen.“

17. In Art. 129a Abs. 1 Z 1 werden die Worte „Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen“ durch die Worte „Verwaltungsstrafsachen“ ersetzt.

18. Art. 129a Abs. 1 Z 4 lautet:


„4.
über Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht in Angelegenheiten


a)
der Z 1, soweit das das Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten in den Ländern regelnde Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, und


b)
der Z 3.“

19. Art. 132 zweiter Satz lautet:

„In Verwaltungsstrafsachen ist eine Beschwerde wegen Verletzung der Entscheidungspflicht zulässig, soweit das das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof regelnde Bundesgesetz nicht anderes bestimmt.“

20. Art. 134 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Wenigstens der vierte Teil der Mitglieder soll aus Berufsstellungen in den Ländern, womöglich aus dem Verwaltungsdienst der Länder, entnommen werden.“

21. Art. 137 lautet:

„Artikel 137. Der Verfassungsgerichtshof erkennt über vermögensrechtliche Ansprüche gegen den Bund, die Länder, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die weder im ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde zu erledigen sind.“

22. Art. 140a Abs. 2 lautet:

„(2) Stellt der Verfassungsgerichtshof die Gesetz- oder Verfassungswidrigkeit eines Staatsvertrages fest, so treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung des Erkenntnisses eine diesen Staatsvertrag betreffende Anordnung des Bundespräsidenten nach Art. 65 Abs. 1 zweiter Satz, ein Beschluss des Nationalrates nach Art. 50 Abs. 2 oder ein entsprechender Beschluss des Landtages außer Kraft.“

23. Art. 141 Abs. 3 entfällt.

24. Nach Art. 141 wird folgender Art. 141a eingefügt:

„Artikel 141a. (1) Der Verfassungsgerichtshof erkennt über


1.
die Anfechtung von Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung;


2.
die Anfechtung von Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen auf Grund einer Landesverfassung;


3.
die Anfechtung von Verfahren betreffend die unmittelbare Mitwirkung der zum Gemeinderat Wahlberechtigten an der Besorgung der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde.

Die Anfechtung kann auf die behauptete Rechtswidrigkeit des Verfahrens gegründet werden. Der Verfassungsgerichtshof hat der Anfechtung stattzugeben, wenn die behauptete Rechtswidrigkeit erwiesen wurde und auf das Abstimmungsergebnis von Einfluss war.

(2) Das das Verfahren regelnde Bundes- oder Landesgesetz kann eine Frist bestimmen, innerhalb deren mit der Kundmachung eines Gesetzes, das einer Volksabstimmung unterzogen worden ist, im Hinblick auf die Möglichkeit einer Anfechtung der Volksabstimmung zugewartet werden muss.“

25. Das Fußnotenzeichen „*)“ in Art. 151 Abs. 11 Z 2 und die Fußnote zu dieser Bestimmung entfallen.

26. Dem Art. 151 werden folgende Abs. 37 und 38 angefügt:

„(37) Für das In-Kraft-Treten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2006 geänderten oder eingefügten und für das Außer-Kraft-Treten der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen gilt:


1.
Art. 14a Abs. 1, Art. 14b Abs. 2 Z 1 lit. c, Abs. 2 Z 1 lit. e sublit. aa und cc und Abs. 2 dritter und vierter Satz, Art. 15 Abs. 6, Art. 16 Abs. 5, Art. 18 Abs. 5, Art. 49b Abs. 1, Art. 52 Abs. 4, Art. 59b Abs. 1 Z 2 und Abs. 1 dritter Satz, Art. 81a Abs. 1, Art. 97 Abs. 4, Art. 117 Abs. 2 und 8, Art. 129a Abs. 1 Z 1 und Z 4, Art. 132 zweiter Satz, Art. 134 Abs. 3 zweiter Satz, Art. 137, Art. 140a Abs. 2 und Art. 151 Abs. 11 Z 2 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig tritt die Fußnote zu Art. 151 Abs. 11 Z 2 außer Kraft.


2.
Art. 141a tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft; gleichzeitig tritt Art. 141 Abs. 3 außer Kraft.

(38) Durch Art. 1 Z 44 des Kundmachungsreformgesetzes 2004, BGBl. I Nr. 100/2003, sind in den in Art. 131 Abs. 2 und Art. 134 Abs. 5 und 6 enthaltenen Zitaten die Klammern um die Absatzbezeichnungen entfallen. Der dem Art. 151 durch Art. 1 Z 9 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2005 angefügt Abs. 33 erhält mit Wirkung vom 17. August 2005 die Absatzbezeichnung „(33a)“.

Artikel 2

Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991

Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991, BGBl. Nr. 50, zuletzt geändert durch die ZDG-Novelle 2005, BGBl. I Nr. 106, wird wie folgt geändert:

1. Art. I entfällt.

2. Art. II Abs. 2 Z 8 lautet:


„8.
der Landesschulräte und der Bezirksschulräte;“

3. Art. II Abs. 2 Z 10 lautet:


„10.
des Bundeseinigungsamtes und der Schlichtungsstellen (§§ 141 und 144 ArbVG);“

4. Art. II Abs. 2 Z 12 entfällt.

5. Art. II Abs. 2 Z 16 lautet:


„16.
der Lehrlingsstellen und der land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstellen;“

6. Art. II Abs. 2 Z 20 entfällt.

7. Art. II Abs. 2 Z 23 lautet:


„23.
des Postbüros;“

8. Art. II Abs. 2 Z 23a lautet:


„23a.
der Fernmeldebüros und des Büros für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen;“

9. Art. II Abs. 2 Z 31 lautet:


„31.
der Organe der Körperschaften, Anstalten und Fonds des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter eine andere Bestimmung dieses Absatzes fallen und soweit es sich nicht um gesetzlich anerkannte Kirchen oder Religionsgesellschaften, Universitäten, gesetzliche berufliche Vertretungen oder Träger der Sozialversicherung handelt;“

10. Art. II Abs. 2 Z 33 lautet:


„33.
der Organe der Universitäten;“

11. Art. II Abs. 2 Z 37 lautet:


„37.
der Meisterprüfungsstellen bei den Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft;“

12. Art. II Abs. 2 Z 38 entfällt.

13. Art. II Abs. 2 Z 41 lautet:


„41.
der Landesgeschäftsstellen und der regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, des Bundesamtes für Sozial- und Behindertenwesen und der Bundesberufungskommission für Sozialentschädigungs- und Behindertenangelegenheiten;“

14. Art. II Abs. 2 Z 45 lautet:


„45.
der Landesgeschäftsstellen und der regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und des Bundesamtes für Sozial- und Behindertenwesen;“

15. Art. II Abs. 2 lautet:
„(2) Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen sind anzuwenden:

1.
das AVG auf das behördliche Verfahren der Verwaltungsbehörden;

2.
das VStG auf das Verfahren wegen Verwaltungsübertretungen;


3.
das VVG auf das behördliche Verfahren der Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung, der Organe der Städte mit eigenem Statut, der Bundespolizeidirektionen und der Sicherheitsdirektionen in den Angelegenheiten der Verwaltungsvollstreckung.“
16. Art. II Abs. 3 entfällt.

17. In Art. II Abs. 4 wird das Wort „Bundesministerien“ durch das Wort „Bundesminister“ ersetzt.

18. Art. II Abs. 4 entfällt.

19. Art. II Abs. 6 Z 2 lautet:


„2.
in den Angelegenheiten der Durchführung der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu den allgemeinen Vertretungskörpern und zum Europäischen Parlament, der Wahl des Bürgermeisters durch die zur Wahl des Gemeinderates Berechtigten und von Wahlen zu den satzungsgebenden Organen (Vertretungskörpern) der gesetzlichen beruflichen Vertretungen, in den Angelegenheiten der Durchführung von Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen auf Grund der Bundesverfassung oder einer Landesverfassung sowie in den Angelegenheiten der unmittelbaren Mitwirkung der zum Gemeinderat Wahlberechtigten an der Besorgung der Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde, jedoch mit Ausnahme der in allen diesen Angelegenheiten durchzuführenden Strafverfahren;“

20. In Art. II Abs. 6 Z 4 wird der Strichpunkt am Ende der Ziffer durch einen Punkt ersetzt; Art. II Abs. 6 Z 5 bis 7 entfällt.

21. Art. III entfällt.

22. Art. IV entfällt.

23. In Art. VI Abs. 2 werden die Worte „Gesetze (Staatsverträge) – dieses Bundesgesetz inbegriffen – und Verordnungen“ durch die Worte „Gesetze – dieses Bundesgesetz inbegriffen –, Verordnungen, Staatsverträge und unmittelbar geltende Vorschriften des Gemeinschaftsrechts“ ersetzt.

24. Art. VI Abs. 3 lautet:

„(3) Verwaltungsübertretungen im Sinne dieses Bundesgesetzes und des VStG sind die von den Verwaltungsbehörden mit Ausnahme der Finanzstrafbehörden des Bundes zu ahndenden Übertretungen.“

25. Art. VI Abs. 4 entfällt.

26. Art. IX Abs. 1 Z 1 lautet:


„1.
in Angelegenheiten, in denen er nicht zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt ist, gewerbsmäßig für den Gebrauch vor inländischen oder ausländischen Gerichten oder Verwaltungsbehörden schriftliche Anbringen oder Urkunden verfasst, einschlägige Auskünfte erteilt, vor inländischen Gerichten oder Verwaltungsbehörden Parteien vertritt oder sich zu einer dieser Tätigkeiten in schriftlichen oder mündlichen Kundgebungen anbietet (Winkelschreiberei) oder“

27. Im Schlussteil des Art. IX Abs. 1 erster Satz wird das Wort „Bundespolizeibehörde“ durch das Wort „Bundespolizeidirektion“ ersetzt.

28. Art. IX Abs. 1 zweiter Satz entfällt.
29. Art. X entfällt.

30. Art. XI entfällt.

31. Das Fußnotenzeichen „*)“ in Art. XII Abs. 5 und die Fußnote zu dieser Bestimmung entfallen.

32. Art. XII werden folgende Abs. 17 und 18 angefügt:

„(17) Für die Änderungen des Art. XII durch die Bundesgesetze BGBl. Nr. 463/1993, Nr. 509/1993 und Nr. 908/1993 gilt:


1.
Art. XII Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 178/1992 ist mit Ablauf des 14. Juli 1993 entfallen. Durch Art. I Z 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 463/1993 ist Art. XII mit 15. Juli 1993 ein Abs. 4 angefügt worden.


2.
Durch Z 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 509/1993 ist Art. XII mit 31. Juli 1993 ein Abs. 3 eingefügt worden; der erste Halbsatz dieser Ziffer ist gegenstandslos gewesen.


3.
Art. 3 Z 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 908/1993 hat sich nicht auch auf den gemäß Z 1 dieses Absatzes entfallenen Art. XII Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 178/1992 bezogen.

(18) Für das In-Kraft-Treten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2006 geänderten oder eingefügten und für das Außer-Kraft-Treten der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen gilt:


1.
Der Schlussteil des Art. IX Abs. 1 erster Satz tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft.


2.
Art. II Abs. 2 Z 8, 10, 16, 23, 23a, 31, 33, 37, 41 und 45, Art. II Abs. 4 in der Fassung der Z 17, Art. II Abs. 6 Z 2 und 4, Art. VI Abs. 2, Art. IX Abs. 1 Z 1, Art. XII Abs. 5 und Art. XIII treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig treten Art. I, Art. II Abs. 2 Z 12, 20 und 38, Art. II Abs. 3, Art. II Abs. 6 Z 5 bis 7, Art. III, Art. IV, Art. VI Abs. 4, Art. IX Abs. 1 zweiter Satz, Art. X, Art. XI und die Fußnote zu Art. XII Abs. 5 außer Kraft.

3.
Art. II Abs. 2 in der Fassung der Z 15 und Art. VI Abs. 3 treten mit 1. Juli 2007 in Kraft; gleichzeitig tritt Art. II Abs. 4 außer Kraft. Für Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen, in denen die Anwendung eines Verwaltungsverfahrensgesetzes in anderen als den in Art. II Abs. 5 und 6 genannten Angelegenheiten auf das behördliche Verfahren der Verwaltungsbehörden angeordnet ist, gilt:


a)
Ordnen diese Bestimmungen die Anwendung eines Verwaltungsverfahrensgesetzes in seiner Gesamtheit, allenfalls auch in einer bestimmten Fassung, an und fallen sie auch nicht unter lit. c, so treten sie mit Ablauf des 30. Juni 2007 außer Kraft.


b)
Ordnen sie die Anwendung eines Verwaltungsverfahrensgesetzes insoweit an, als in dem Gesetz, in dem sie enthalten sind, nicht(s) anderes bestimmt ist, und fallen sie auch nicht unter lit. c, so treten sie mit Ablauf des 30. Juni 2007 außer Kraft. Die gesetzlichen Bestimmungen, die anderes bestimmen als das Verwaltungsverfahrensgesetz, bleiben unberührt und gelten als abweichende Regelungen im Sinne des Art. 11 Abs. 2 B‑VG.

c)
Ordnen sie die Anwendung eines Verwaltungsverfahrensgesetzes mit Ausnahme bestimmter ausdrücklich genannter Bestimmungen dieses Verwaltungsverfahrensgesetzes an, bleiben sie unberührt und gelten als abweichende Regelungen im Sinne des Art. 11 Abs. 2 B‑VG, durch die die Anwendung der jeweils genannten Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes ausgeschlossen wird.“

33. Art. XIII lautet:

„Artikel XIII

Soweit die Vollziehung dieses Bundesgesetzes Bundessache ist, ist mit ihr die Bundesregierung betraut.“

Artikel 3

Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991

Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 10/2004, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 entfällt der Klammerausdruck „(Bundespolizeibehörden)“.
2. § 3 Z 2 und 3 lautet:

„2.
ansonsten: in Sachen, die sich auf den Betrieb einer Unternehmung oder sonstigen dauernden Tätigkeit beziehen, nach dem Ort, an dem das Unternehmen betrieben oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder werden soll;


3.
ansonsten: zunächst nach dem Hauptwohnsitz (Sitz) des Beteiligten, und zwar bei mehreren Beteiligten nach dem Hauptwohnsitz (Sitz) des belangten oder verpflichteten Beteiligten, dann nach seinem Aufenthalt, dann nach seinem letzten Hauptwohnsitz (Sitz) im Inland, schließlich nach seinem letzten Aufenthalt im Inland, wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im Verzug ist, nach dem Anlass zum Einschreiten; kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht bestimmt werden, so ist die sachlich in Betracht kommende oberste Behörde zuständig.“
3. § 4 Abs. 2 lautet:

„(2) Gelangen sie in der Sache zu keinem Einvernehmen, so geht die Zuständigkeit


1.
auf die im Instanzenzug übergeordnete Behörde, wenn aber in der Sache eine Berufung an denselben unabhängigen Verwaltungssenat vorgesehen ist, auf diesen,


2.
sonst auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde

über. Wenn nach dem ersten Satz mehrere Behörden berufen sind und sich diese nicht zu einigen vermögen, geht die Zuständigkeit auf die sachlich in Betracht kommende gemeinsame Oberbehörde über.“

4. § 5 lautet:

„§ 5. (1) Über Kompetenzkonflikte zwischen Behörden entscheidet

1.
die gemeinsame im Instanzenzug übergeordnete Behörde, wenn aber in der Sache eine Berufung an denselben unabhängigen Verwaltungssenat vorgesehen ist, dieser,


2.
sonst die gemeinsame sachlich in Betracht kommende Oberbehörde.

(2) Das Verfahren zur Entscheidung eines bejahenden Kompetenzkonfliktes ist einzuleiten, sobald die nach Abs. 1 zuständige Behörde vom Entstehen des Kompetenzkonfliktes, sei es durch Anzeige der an der Sache beteiligten Behörden oder Parteien, sei es durch den Inhalt ihrer eigenen Akten, Kenntnis erlangt. Die beteiligten Behörden sind zu dieser Anzeige verpflichtet. Der Antrag auf Entscheidung eines verneinenden Kompetenzkonfliktes kann nur von einer Partei gestellt werden.

(3) Die Einleitung des Verfahrens unterbricht die bei den beteiligten Behörden anhängigen Verfahren bis zur Entscheidung des Kompetenzkonfliktes. Bei Gefahr im Verzug hat die nach Abs. 1 zuständige Behörde die notwendigen Amtshandlungen unter gleichzeitiger Verständigung der beteiligten Behörden vorzunehmen.“

5. § 7 Abs. 1 lautet:

„(1) Verwaltungsorgane haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen:


1.
in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a), ihr Mündel oder ihr Pflegebefohlener beteiligt sind;


2.
in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch bestellt sind;


3.
wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen;


4.
im Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides oder der Berufungsvorentscheidung (§ 64a) mitgewirkt oder im Verfahren vor der Unterinstanz eine Weisung erteilt haben.“
6. § 9 samt Überschrift lautet:

„Rechts- und Handlungsfähigkeit

§ 9. Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, gelten für die Rechts- und Handlungsfähigkeit die Vorschriften des bürgerlichen Rechts und ist § 2 der Zivilprozessordnung, RGBl. Nr. 112/1895, sinngemäß anzuwenden.“
7. In § 10 Abs. 1 wird die Wortfolge „juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften“ durch die Wortfolge „juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften“ ersetzt.

8. § 10 Abs. 2 erster Satz lautet:

„Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis des Bevollmächtigten richten sich nach der Vollmacht; hierüber sowie über den Bestand der Vertretungsbefugnis entstehende Zweifel sind nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu beurteilen.“
9. § 11 lautet:

„§ 11. Der Mangel der Handlungsfähigkeit, der gesetzlichen Vertretung sowie der etwa erforderlichen besonderen Ermächtigung zur Verfahrensführung ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu berücksichtigen. § 5 des Außerstreitgesetzes – AußStrG, BGBl. I Nr. 111/2003, ist mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass die Behörde unter den in § 5 Abs. 2 AußStrG genannten Voraussetzungen beim Gericht für die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters (Kurators) zu sorgen hat und über die Bestellung und die Enthebung des gesetzlichen Vertreters (Kurators) sowie über die aus seinem Einschreiten entstehenden Ansprüche in dem dafür vorgesehenen besonderen Verfahren zu entscheiden ist.“

10. § 13 lautet:

„§ 13. (1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können Anträge, Gesuche, Anzeigen, Beschwerden und sonstige Mitteilungen schriftlich, mündlich oder telefonisch eingebracht werden. Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist bestimmt wird, sind jedenfalls schriftlich einzubringen. Erscheint ein mündliches oder telefonisches Anbringen der Sache nach nicht tunlich oder ist es inhaltlich unklar, ist dem Einschreiter aufzutragen, es schriftlich abzufassen.

(1a) Ein Anbringen kann in jeder technischen Form eingebracht werden, die die Behörde zu empfangen bereit ist.

(1b) Soweit die Behörde bestimmte Adressen, unter welchen Anbringen rechtswirksam eingebracht werden können, festlegt, sind diese Adressen durch Anschlag an der Amtstafel und im Internet kundzumachen. Langt ein Anbringen an einer anderen Adresse der Behörde ein als den kundgemachten, so ist es auf Gefahr des Einschreiters an eine kundgemachte Adresse weiterzuleiten.
(2) Die Behörde ist


1.
außer bei Gefahr im Verzug nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder telefonische Anbringen entgegenzunehmen, und


2.
nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche Anbringen entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten.

Schriftliche Anbringen, die außerhalb der Amtsstunden binnen offener Frist in einer technischen Form eingebracht werden, die die Feststellung des Zeitpunkts des Einlangens ermöglicht, gelten als rechtzeitig eingebracht. Behördliche Entscheidungsfristen beginnen jedoch erst mit dem Wiederbeginn der Amtsstunden zu laufen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind durch Anschlag an der Amtstafel und im Internet kundzumachen.

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde hat vielmehr von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter die Behebung des Mangels mit der Wirkung auftragen, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht.

(4) Bestehen Zweifel über die Authentizität eines Anbringens oder die Identität des Einschreiters, so hat die Behörde dem Einschreiter erforderlichenfalls die Erbringung des Nachweises dafür mit der Wirkung aufzutragen, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist nicht mehr behandelt wird.
(5) Die Behörde kann schriftliche Anbringen und andere eingereichte Unterlagen in Kopie zum Akt nehmen; als Kopie gilt jede inhaltlich unverfälschte Wiedergabe des Originals. Wenn sichergestellt ist, dass die in Kopie erfassten Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können, wird die Beweiskraft dieser Unterlagen dadurch nicht beeinträchtigt.

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen zu behandeln, die sich auf keine bestimmte Angelegenheit beziehen.

(7) Anbringen können in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden.

(8) Der verfahrenseinleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens geändert werden. Durch die Antragsänderung darf die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert und die sachliche und örtliche Zuständigkeit nicht berührt werden.
(9) Soweit erforderlich, hat der Bundeskanzler die technischen Voraussetzungen, unter denen Anbringen rechtswirksam eingebracht werden können, und die technischen Voraussetzungen, denen Anbringen entsprechen müssen, um in Behandlung genommen zu werden, durch Verordnung näher festzulegen. Vor Erlassung einer solchen Verordnung sind die Länder und Gemeinden, letztere vertreten durch den Österreichischen Gemeindebund und den Österreichischen Städtebund, anzuhören.“

11. In § 14 Abs. 2 Z 2 wird das Wort „Die“ durch das Wort „die“ ersetzt.
12. In § 14 Abs. 2 Z 3 entfällt der Klammerausdruck „(§ 18 Abs. 2)“.

13. In § 14 Abs. 5 erster Satz entfällt die Wortfolge „und an Ort und Stelle nicht ausgedruckt werden kann“.
14. § 14 Abs. 7 lautet:

„(7) Die Niederschrift oder Teile davon können unter Verwendung eines technischen Hilfsmittels oder in Kurzschrift aufgenommen werden. Soweit eine Niederschrift nicht elektronisch erstellt wird, sind die Angaben gemäß Abs. 2, die Feststellung, dass für die übrigen Teile der Niederschrift ein technisches Hilfsmittel verwendet wird, und die Tatsache der Verkündung eines mündlichen Bescheides in Vollschrift festzuhalten. Die Aufzeichnung und die in Kurzschrift aufgenommenen Teile der Niederschrift sind unverzüglich in Vollschrift zu übertragen. Die beigezogenen Personen können bis zum Schluss der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung der Übertragung verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben. Wird eine solche Zustellung beantragt, so darf die Aufzeichnung frühestens einen Monat nach Ablauf der Einwendungsfrist, ansonsten frühestens einen Monat nach erfolgter Übertragung gelöscht werden. Die Beurkundung einer elektronisch erstellten Niederschrift hat mit einer Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 des E‑Government-Gesetzes – E‑GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, zu erfolgen, die zumindest den Anforderungen des § 2 Z 3 lit. a, b und d des Signaturgesetzes – SigG, BGBl. I Nr. 190/1999, zu entsprechen hat.“
15. § 16 samt Überschrift lautet:

„Aktenvermerke

§ 16. (1) Amtliche Wahrnehmungen, mündliche Mitteilungen an die Behörde, mündliche Belehrungen, Aufforderungen, Anordnungen und sonstige Äußerungen, schließlich Umstände, die nur für den inneren Dienst der Behörde in Betracht kommen, sind, wenn nicht anderes bestimmt ist und kein Anlass zur Aufnahme einer Niederschrift gegeben ist, erforderlichenfalls in einem Aktenvermerk kurz festzuhalten.
(2) Der Aktenvermerk ist vom Amtsorgan unter Beisetzung des Datums zu beurkunden. Die Beurkundung eines elektronisch erstellten Aktenvermerks hat mit einer Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 E‑GovG zu erfolgen, die zumindest den Anforderungen des § 2 Z 3 lit. a, b und d SigG zu entsprechen hat.“
16. § 17 Abs. 1 lautet:

„(1) Soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, können die Parteien bei der Behörde in die ihre Sache betreffenden Akten Einsicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien, Auszüge oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann sie Akteneinsicht auch gewähren, indem sie den Zugriff auf die Akten oder Aktenteile über das Internet ermöglicht.“

17. § 17 Abs. 3 lautet:
„(3) Akten oder Aktenteile sind von der Akteneinsicht auszunehmen,


1.
soweit dies zum Schutz von im Art. 20 Abs. 3 B‑VG genannten öffentlichen Interessen erforderlich ist oder


2.
soweit an in den Akten enthaltenen personenbezogenen Daten schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen gemäß § 1 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, bestehen und weder eine Zustimmung des Betroffenen vorliegt noch überwiegende berechtigte Interessen der Partei die Einsichtnahme erfordern.“

18. § 18 samt Überschrift lautet:

„Erledigungen

§ 18. (1) Soweit hiefür keine besonderen Vorschriften bestehen, hat sich die Behörde bei der Wahl der Form der Erledigung von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu lassen. Erforderlichenfalls sind Erledigungen in einer Niederschrift oder in einem Aktenvermerk festzuhalten.

(2) Die Erledigung ist vom Genehmigenden zu beurkunden. Die Beurkundung einer elektronisch erstellten Erledigung hat mit einer Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 E‑GovG zu erfolgen, die zumindest den Anforderungen des § 2 Z 3 lit. a, b und d SigG zu entsprechen hat.

(3) Erledigungen haben schriftlich zu ergehen, wenn dies in den Verwaltungsvorschriften ausdrücklich angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird oder wenn ihre Zustellung erforderlich ist.
(4) Die Ausfertigung einer schriftlichen Erledigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum der Genehmigung und den Namen des Genehmigenden zu enthalten, ferner entweder die Unterschrift des Genehmigenden oder die Beglaubigung der Kanzlei, dass die Ausfertigung mit der vom Genehmigenden beurkundeten Erledigung übereinstimmt. Die Verwendung einer Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 E‑GovG, die zumindest den Anforderungen des § 2 Z 3 lit. a, b und d SigG entspricht, entfaltet jedenfalls die Wirkung einer Beglaubigung durch die Kanzlei.

(5) Für Bescheide gilt der III. Teil, für Ladungsbescheide auch § 19.“
19. In § 19 Abs. 3 wird das Wort „Gebrechlichkeit“ durch das Wort „Behinderung“ ersetzt.
20. § 22 lautet:

„§ 22. (1) Besteht ein Bedürfnis nach einem Nachweis der Zustellung, sind schriftliche Erledigungen mit Zustellnachweis zuzustellen.

(2) Bei Vorliegen besonders wichtiger Gründe oder wenn es gesetzlich vorgesehen ist, ist die Zustellung zu eigenen Handen des Empfängers zu bewirken.“
21. In § 33 Abs. 3 zweiter Satz werden die Worte „eine Behörde“ durch die Worte „die Behörde“ ersetzt.
22. § 36 Abs. 1 zweiter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Auf die Bemessung der Ordnungs- und Mutwillensstrafe ist § 19 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, BGBl. Nr. 52, sinngemäß anzuwenden. Auf den Vollzug sind die Bestimmungen des VStG über die Strafvollstreckung sinngemäß anzuwenden.“
23. Nach § 36 wird folgender 7. Abschnitt eingefügt:

„7. Abschnitt
Begriffsbestimmungen
Angehörige
§ 36a. (1) Angehörige im Sinne dieses Bundesgesetzes sind


1.
der Ehegatte;


2.
die Verwandten in gerader Linie und die Verwandten zweiten, dritten und vierten Grades in der Seitenlinie;


3.
die Verschwägerten in gerader Linie und die Verschwägerten zweiten Grades in der Seitenlinie;


4.
die Wahleltern und Wahlkinder und die Pflegeeltern und Pflegekinder;


5.
Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, sowie Kinder und Enkel einer dieser Personen im Verhältnis zur anderen Person.

(2) Die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht.“

24. § 38 lautet:

„§ 38. Wenn die Gesetze nicht anderes bestimmen, kann die Behörde im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfragen, die von ihr in einem anderen Verfahren oder von anderen Verwaltungsbehörden oder von den Gerichten als Hauptfragen zu entscheiden wären, selbst beurteilen und diese Beurteilung ihrem Bescheid zugrunde legen. Sie kann das Verfahren aber auch bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Vorfrage mit Bescheid unterbrechen, wenn die Vorfrage schon den Gegenstand eines bei der zuständigen Behörde anhängigen Verfahrens bildet oder ein solches Verfahren gleichzeitig anhängig gemacht wird.“

25. § 39a Abs. 1 erster Satz lautet:

„Ist eine Partei oder eine zu vernehmende Person der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, gehörlos oder hochgradig hörbehindert, so ist erforderlichenfalls der der Behörde beigegebene oder zur Verfügung stehende Dolmetscher (Amtsdolmetscher) beizuziehen.“
26. In § 42 Abs. 1 erster Satz werden das Wort „wenn“ durch das Wort „soweit“ und das Zitat „§ 13 Abs. 5 zweiter Satz“ durch das Zitat „§ 13 Abs. 2 zweiter Satz“ ersetzt.

27. In § 44 Abs. 3 entfallen die Worte „und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2)“.

28. § 44b Abs. 2 zweiter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Beteiligten können sich hievon Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien, Auszüge oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde die die Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann sie Akteneinsicht auch gewähren, indem sie den Zugriff auf die Akten oder Aktenteile über das Internet ermöglicht.“

29. § 44e Abs. 3 dritter Satz wird durch folgenden Satz ersetzt:

„Die Beteiligten können sich von der Verhandlungsschrift Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien, Auszüge oder Ausdrucke erstellen lassen.“
30. In § 48 Z 3 wird der Ausdruck „ , Bezirke und Gemeinden“ durch den Ausdruck „und der Gemeinden“ ersetzt.

31. § 49 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden:

1.
wenn er ein Angehöriger (§ 36a) einer Partei ist;


2.
über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, einem seiner Angehörigen (§ 36a), seinem Vormund, Mündel oder Pflegebefohlenen die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung zuziehen würde;


3.
über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst- oder technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren;


4.
über Fragen, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim erklärt ist.“

32. § 49 Abs. 3 entfällt.
33. In § 51 entfällt die Wortfolge „wegen Gefahr eines Vermögensnachteils“.
34. § 51a samt Überschrift wird durch folgenden § 51a samt Überschrift ersetzt:

„Gebühren der Zeugen

§ 51a. (1) Zeugen, die im Verfahren zu Beweiszwecken vernommen werden oder deren Vernehmung ohne ihr Verschulden unterbleibt, haben Anspruch auf Gebühren nach § 2 Abs. 3 sowie den §§ 3, 4 und 6 bis 18 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136. Die Gebühr ist gemäß § 19 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 bei der Behörde, vor der die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder stattfinden sollte, geltend zu machen. Zieht der Zeuge den Antrag auf Gebührenbestimmung zurück, so erlischt der Gebührenanspruch.
(2) Die Gebühr ist von der Behörde gemäß Abs. 1 zu bestimmen. Vor der Gebührenbestimmung kann der Zeuge aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Gebührenbestimmung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die Gebührenbeträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden.

(3) Abweichend von Abs. 2 gilt für die Bestimmung der Zeugengebühr im Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten Folgendes:

1.
Die Gebühr ist vom zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle des unabhängigen Verwaltungssenates vorläufig zu berechnen. Vor der Gebührenberechnung kann der Zeuge aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Gebührenberechnung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. Die Gebührenbeträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden.


2.
Die vorläufig berechnete Gebühr ist dem Zeugen schriftlich oder mündlich bekannt zu geben. Dieser kann binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe der Gebühr schriftlich oder mündlich die Gebührenbestimmung durch den unabhängigen Verwaltungssenat beantragen, der durch das zuständige Mitglied zu entscheiden hat. Wenn der Zeuge keinen Antrag im Sinne des zweiten Satzes stellt oder diesen zurückzieht, gilt die bekannt gegebene Gebühr als bestimmt. Der unabhängige Verwaltungssenat kann die Gebühr jedoch von Amts wegen anders bestimmen. Nach Ablauf von drei Jahren nach Bekanntgabe der Gebühr ist eine amtswegige Gebührenbestimmung nicht mehr zulässig.


3.
Der Zeuge kann die Gebührenbestimmung durch den unabhängigen Verwaltungssenat auch beantragen, wenn ihm innerhalb von acht Wochen nach Geltendmachung keine Gebühr bekannt gegeben wird oder innerhalb von acht Wochen nach Bekanntgabe der vorläufig berechneten Gebühr keine Gebühr gezahlt wurde.
(4) Die Gebühr ist dem Zeugen kostenfrei zu zahlen.“

35. Die §§ 51b bis 51d entfallen.
36. § 52 Abs. 3 erster Satz lautet:

„Auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vorliegen, kann die Behörde nichtamtliche Sachverständige heranziehen, wenn


1.
davon eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist,


2.
die Heranziehung von der Partei angeregt wird, über deren Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, und


3.
die daraus entstehenden Kosten einen von dieser Partei bestimmten Betrag voraussichtlich nicht überschreiten.“
37. § 52 Abs. 4 lautet:

„(4) Der Bestellung zum nichtamtlichen Sachverständigen hat Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis die Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt oder ermächtigt ist. Die §§ 49 und 50 sind sinngemäß anzuwenden. Nichtamtliche Sachverständige sind zu beeiden, wenn sie nicht schon für die Erstattung von Gutachten der erforderten Art im Allgemeinen beeidet sind.“
38. In § 53 Abs. 1 wird das Zitat „§ 7 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5“ durch das Zitat „§ 7 Abs. 1“ ersetzt.

39. § 53a Abs. 4 lautet:

„(4) Die Gebühr ist dem Sachverständigen kostenfrei zu zahlen.“
40. In § 57 Abs. 2 erster Satz, § 63 Abs. 5 erster Satz und § 64a Abs. 2 wird die Wortfolge „zwei Wochen“ jeweils durch die Wortfolge „vier Wochen“ ersetzt.

41. § 58 lautet:

„§ 58. (1) Jeder Bescheid hat bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit die ausdrückliche Bezeichnung als Bescheid oder eine allfällige besondere gesetzliche Bezeichnung sowie den Spruch zu enthalten.

(2) Bescheide haben eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. Sie sind zu begründen, wenn dem Standpunkt der Partei nicht vollinhaltlich Rechnung getragen oder über Einwendungen oder Anträge von Beteiligten abgesprochen wird.

(3) Auf schriftliche Ausfertigungen eines Bescheides ist § 18 Abs. 2 und 4 sinngemäß anzuwenden.“
42. § 62 Abs. 1 bis 3 wird durch folgenden § 62 Abs. 1 und 2 ersetzt:

„(1) Bescheide sind schriftlich zu erlassen. Sie sind außerdem mündlich zu verkünden, wenn dies in diesem Bundesgesetz oder in den Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist oder sonst zweckmäßig erscheint. Die mündliche Verkündung bewirkt, dass die Behörde ab diesem Zeitpunkt an ihre Entscheidung gebunden ist.

(2) Im Fall der mündlichen Verkündung sind der Bescheid und seine wesentliche Begründung auf Grund der mündlichen Verhandlung, und zwar wenn möglich sogleich nach ihrem Schluss zu verkünden. Die Verkündung des Bescheides ist von der Anwesenheit der Parteien unabhängig. Der Inhalt und die Verkündung des Bescheides sind am Ende der Verhandlungsschrift festzuhalten.“

43. In § 63 Abs. 5 zweiter Satz entfallen die Worte „ , im Fall bloß mündlicher Verkündung mit dieser“.

44. In § 67a Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 zweiter Satz wird das Wort „gesetzlich“ jeweils durch das Wort „bundesgesetzlich“ ersetzt.

45. Die §§ 67d und 67e samt Überschriften lauten:

„Mündliche Verhandlung

§ 67d. (1) Der unabhängige Verwaltungssenat hat eine mündliche Verhandlung durchzuführen


1.
von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei in Rechtssachen, in denen dies gemäß Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist, oder


2.
in sonstigen Rechtssachen auf Antrag einer Partei, es sei denn, dass


a)
der Antrag, die Berufung oder die Beschwerde zurückzuweisen ist, oder


b)
bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass dem Antrag stattzugeben ist, der mit Berufung angefochtene Bescheid aufzuheben ist oder der angefochtene Verwaltungsakt für rechtswidrig zu erklären ist, oder


c)
der Devolutionsantrag abzuweisen ist, oder


d)
der unabhängige Verwaltungssenat einen verfahrensrechtlichen Bescheid zu erlassen hat und die Akten erkennen lassen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Sache nicht erwarten lässt.

In Rechtssachen im Sinne der Z 2 kann der unabhängige Verwaltungssenat auch von Amts wegen eine mündliche Verhandlung durchführen, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist.

(2) Ein Antragsteller hat die Durchführung einer Verhandlung in seinem Antrag zu beantragen. Anderen beteiligten Parteien ist Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.

(3) Die Parteien sind so rechtzeitig zur Verhandlung zu laden, dass ihnen ab Zustellung der Ladung mindestens zwei Wochen zur Vorbereitung zur Verfügung stehen.

Öffentlichkeit
§ 67e. (1) Die Verhandlung vor dem unabhängigen Verwaltungssenat, einschließlich der Verkündung des Bescheides, erfolgt öffentlich. § 171 Abs. 2 und 3 ZPO ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit dies aus den in Art. 6 Abs. 1 zweiter Satz der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten genannten Gründen notwendig ist.

(3) Der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt durch Verfahrensanordnung entweder von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei oder eines Zeugen.

(4) Unmittelbar nach der Verkündung des Beschlusses über den Ausschluss der Öffentlichkeit haben sich alle Zuhörer zu entfernen, doch können die Parteien verlangen, dass je drei Personen ihres Vertrauens die Teilnahme an der Verhandlung gestattet wird.

(5) Wenn die Öffentlichkeit von einer Verhandlung ausgeschlossen wurde, ist es insoweit untersagt, daraus Umstände weiterzuverbreiten, als dies aus den in Abs. 1 angeführten Gründen geboten ist.“

46. § 67g samt Überschrift lautet:

„Verkündung des Bescheides

§ 67g. (1) Der Bescheid und seine wesentliche Begründung sind öffentlich zu verkünden.

(2) Die Verkündung entfällt, wenn


1.
eine Verhandlung nicht durchgeführt (fortgesetzt) worden ist oder


2.
der Bescheid nicht sogleich nach Schluss der mündlichen Verhandlung beschlossen werden kann

und jedermann die Einsichtnahme in den Bescheid gewährleistet ist.“

47. In § 67h Abs. 2 wird das Wort „Verwaltungsbehöde“ durch das Wort „Verwaltungsbehörde“ ersetzt.
48. § 69 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

„Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller von dem Wiederaufnahmegrund Kenntnis erlangt hat, frühestens jedoch mit der Erlassung des Bescheides.“
49. In § 70 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Durch die Bewilligung oder Verfügung der Wiederaufnahme wird der Bescheid nicht aufgehoben. Erst der im wiederaufgenommenen Verfahren erlassene Bescheid tritt an die Stelle des früheren Bescheides.“
50. In § 73 Abs. 1 wird der Ausdruck „sechs Monate“ durch den Ausdruck „acht Monate“ ersetzt.

51. In § 73 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Die Entscheidungsfrist ist gehemmt, solange das Verfahren gemäß § 38 unterbrochen ist.“

52. § 73 Abs. 2 lautet:

„(2) Wird der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen, so geht auf schriftlichen Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung


1.
auf die im Instanzenzug übergeordnete Behörde, wenn aber in der Sache eine Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat vorgesehen ist, auf diesen,


2.
sonst auf die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde
über (Devolutionsantrag). Der Devolutionsantrag ist bei der nach dem ersten Satz zuständigen Behörde einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist.“
53. In § 74 Abs. 2 wird das Wort „Bauschbetrag“ durch das Wort „Pauschalbetrag“ ersetzt.
54. § 76a letzter Satz entfällt.

55. In § 77 Abs. 2 wird das Wort „Bauschbeträgen“ durch das Wort „Pauschalbeträgen“ ersetzt.

56. In § 77 Abs. 2 und 3 wird das Wort „Bauschbeträge“ jeweils durch das Wort „Pauschalbeträge“ ersetzt.

57. In § 77 Abs. 3 und § 78 Abs. 5 entfällt der Ausdruck „ , Bezirke“.
58. In § 78 Abs. 3 entfällt der Ausdruck „ , Bezirks-“.

59. § 78a lautet:

„§ 78a. Von den Bundesverwaltungsabgaben sind befreit:


1.
die Erteilung von Rechtsbelehrungen und die Anfertigung von Aktenkopien;


2.
die Bestimmung der Gebühren der Zeugen, nichtamtlichen Sachverständigen und nichtamtlichen Dolmetscher;


3.
die durch die Folgen eines durch höhere Gewalt ausgelösten Notstandes, vor allem durch Katastrophenschäden (insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) veranlassten Amtshandlungen, die der Ersatzausstellung von Urkunden oder der Schadensfeststellung, Schadensabwicklung oder Schadensbereinigung dienen.“
60. § 79a Abs. 4 bis 7 wird durch folgende Abs. 4 bis 9 ersetzt:

„(4) Der von der belangten Behörde zu leistende Aufwandersatz ist von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen sie in der Beschwerdesache gehandelt hat. Diesem Rechtsträger fließt auch der Aufwandersatz zu, der an die belangte Behörde geleistet wird.

(5) Der Beschwerdeführer hat als obsiegende Partei Anspruch auf Ersatz


1.
der Stempel- und Kommissionsgebühren sowie der Barauslagen, für die der Beschwerdeführer aufzukommen hat,


2.
der Fahrtkosten in dem für die Wahrnehmung seiner Parteirechte in der mündlichen Verhandlung vor dem unabhängigen Verwaltungssenat bei Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsmittel notwendigen Ausmaß, sowie


3.
des Schriftsatz- und des Verhandlungsaufwandes, dies jedoch nur dann, wenn der Beschwerdeführer durch einen Rechtsanwalt vertreten war.

(6) Die belangte Behörde hat als obsiegende Partei Anspruch auf Ersatz des Vorlage-, Schriftsatz- und Verhandlungsaufwandes.

(7) Für den Aufwand gemäß Abs. 5 Z 3 und Abs. 6 sind durch Verordnung des Bundeskanzlers im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates Pauschalbeträge festzusetzen. Die Pauschalbeträge für den Schriftsatz- und den Verhandlungsaufwand des Beschwerdeführers haben den durchschnittlichen Kosten der Einbringung der Beschwerde bzw. der Vertretung durch einen Rechtsanwalt zu entsprechen. Die Pauschalbeträge für den Ersatz der den Behörden erwachsenden Kosten haben dem durchschnittlichen Vorlage-, Schriftsatz- und Verhandlungsaufwand der Behörden zu entsprechen. Die Höhe der Pauschalbeträge für den Schriftsatz- und den Verhandlungsaufwand für die belangte Behörde darf jedoch die Hälfte der jeweiligen Pauschalbeträge für den Beschwerdeführer nicht übersteigen.

(8) Aufwandersatz ist auf Antrag der Partei zu leisten. Der Antrag kann bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung gestellt werden.

(9) Die §§ 52 bis 54 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 (VwGG), BGBl. Nr. 10, gelten mit Ausnahme des § 52 Abs. 2 zweiter Satz VwGG auch für den Aufwandersatz nach Abs. 1.“

61. Nach § 80 wird folgender § 80a samt Überschrift eingefügt:

„Sprachliche Gleichbehandlung
§ 80a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.“
62. § 82 Abs. 14 lautet:
„(14) Die elektronische Beurkundung von Niederschriften, Aktenvermerken oder Erledigungen darf bis zum Ablauf des 31. Dezember 2007 auch durch andere geeignete Verfahren als die elektronische Signatur geschehen, wenn diese durch technische und organisatorische Maßnahmen mit hinlänglicher Sicherheit gewährleisten, dass die Nachweisbarkeit der eindeutigen Identität des Genehmigenden und der Authentizität des Genehmigungsvorgangs sowie die Unverfälschbarkeit des genehmigten Inhalts gegeben sind. Ausfertigungen schriftlicher Erledigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt, aber nicht elektronisch signiert worden sind, und Ausfertigungen, die telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermittelt werden, bedürfen bis zum Ablauf des 31. Dezember 2007 weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung; bei vervielfältigten schriftlichen Erledigungen bedarf nur das Original der Unterschrift oder der Beglaubigung.“
63. § 82 werden folgende Abs. 15 und 16 angefügt:

„(15) § 2, § 3 Z 2 und 3, § 4 Abs. 2, § 5, § 7 Abs. 1, § 9 samt Überschrift, § 10 Abs. 1 und Abs. 2 erster Satz, § 11, § 13, § 14 Abs. 2 Z 2 und 3, Abs. 5 erster Satz und Abs. 7, § 16 samt Überschrift, § 17 Abs. 1 und 3, § 18 samt Überschrift, § 19 Abs. 3, § 22, § 33 Abs. 3 zweiter Satz, § 36 Abs. 1, der 7. Abschnitt, § 38, § 39a Abs. 1 erster Satz, § 42 Abs. 1 erster Satz, § 44 Abs. 3, § 44b Abs. 2, § 44e Abs. 3 dritter Satz, § 48 Z 3, § 49 Abs. 1, § 51, § 51a samt Überschrift, § 52 Abs. 3 erster Satz und Abs. 4, § 53 Abs. 1, § 53a Abs. 4, § 57 Abs. 2 erster Satz, § 58, § 62 Abs. 1 bis 3, § 63 Abs. 5 erster und zweiter Satz, § 64a Abs. 2, § 67a Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 zweiter Satz, § 67d samt Überschrift, § 67e samt Überschrift, § 67g samt Überschrift, § 67h Abs. 2, § 69 Abs. 2 zweiter Satz, § 70 Abs. 4, § 73 Abs. 1, 1a und 2, § 74 Abs. 2, § 76a, § 77 Abs. 2 und 3, § 78 Abs. 3 und 5, § 78a, § 79a, § 80a samt Überschrift und § 82 Abs. 14 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig treten § 49 Abs. 3 und die §§ 51b bis 51d sowie § 2 Abs. 3 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1983, BGBl. Nr. 24, außer Kraft.

(16) Das AVG-Übergangsrecht 1991, Anlage 2 zur Kundmachung BGBl. Nr. 51/1991, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft.“

Artikel 4

Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991

Das Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 117/2002, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:

„(1) Eine Strafe wegen einer Verwaltungsübertretung darf nur verhängt werden, wenn die Tat schon zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht war.“

2. § 2 lautet:

„§ 2. (1) Soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, gelten sie nur für Taten, die im Inland begangen worden sind.

(2) Niemand darf wegen einer Verwaltungsübertretung an einen fremden Staat ausgeliefert werden, und eine von einer ausländischen Behörde wegen einer Verwaltungsübertretung verhängte Strafe darf im Inland nicht vollstreckt werden, es sei denn, dass in Staatsverträgen ausdrücklich anderes bestimmt ist.“

3. Nach § 2 werden folgende §§ 2a bis 2c samt Überschriften eingefügt:

„Zeit und Ort der Tat

§ 2a. (1) Eine mit Strafe bedrohte Handlung hat der Täter zu der Zeit begangen, da er gehandelt hat oder hätte handeln sollen; wann der Erfolg eintritt, ist nicht maßgebend.

(2) Eine mit Strafe bedrohte Handlung hat der Täter an jedem Ort begangen, an dem er gehandelt hat oder hätte handeln sollen oder ein dem Tatbild entsprechender Erfolg ganz oder zum Teil eingetreten ist oder nach der Vorstellung des Täters hätte eintreten sollen.
Begehung durch Unterlassung

§ 2b. Bedroht die Verwaltungsvorschrift die Herbeiführung eines Erfolges mit Strafe, so ist auch strafbar, wer es unterlässt, ihn abzuwenden, obwohl er zufolge einer ihn im Besonderen treffenden Verpflichtung durch die Rechtsordnung dazu verhalten ist und die Unterlassung der Erfolgsabwendung einer Verwirklichung des Tatbildes durch ein Tun gleichzuhalten ist.

Notwehr

§ 2c. (1) Nicht rechtswidrig handelt, wer sich nur der Verteidigung bedient, die notwendig ist, um einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen von sich oder einem anderen abzuwehren. Die Handlung ist jedoch nicht gerechtfertigt, wenn es offensichtlich ist, dass dem Angegriffenen bloß ein geringer Nachteil droht und die Verteidigung, insbesondere wegen der Schwere der zur Abwehr nötigen Beeinträchtigung des Angreifers, unangemessen ist.

(2) Wer das gerechtfertigte Maß der Verteidigung überschreitet oder sich einer offensichtlich unangemessenen Verteidigung (Abs. 1) bedient, ist, wenn dies lediglich aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken geschieht, nur strafbar, wenn die Überschreitung auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Handlung mit Strafe bedroht ist.“

4. § 3 lautet:

„Keine Strafe ohne Schuld

§ 3. Strafbar ist nur, wer schuldhaft handelt.“
5. § 4 wird durch folgende §§ 4 und 4a samt Überschriften ersetzt:

„Vorsatz

§ 4. (1) Vorsätzlich handelt, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem Tatbild entspricht; dazu genügt es, dass der Täter diese Verwirklichung ernstlich für möglich hält und sich mit ihr abfindet.

(2) Der Täter handelt absichtlich, wenn es ihm darauf ankommt, den Umstand oder Erfolg zu verwirklichen, für den die Verwaltungsvorschrift absichtliches Handeln voraussetzt.

(3) Der Täter handelt wissentlich, wenn er den Umstand oder Erfolg, für den die Verwaltungsvorschrift Wissentlichkeit voraussetzt, nicht bloß für möglich hält, sondern sein Vorliegen oder Eintreten für gewiss hält.

Fahrlässigkeit

§ 4a. (1) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer acht lässt, zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der einem Tatbild entspricht.

(2) Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er einen solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will.

(3) Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbild nicht die Herbeiführung eines Erfolges gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift keine Schuld trifft.“

6. § 5 samt Überschrift lautet:

„Strafbarkeit vorsätzlichen und fahrlässigen Handelns
§ 5. (1) Wenn die Verwaltungsvorschrift nicht anderes bestimmt, ist bereits fahrlässiges Handeln strafbar.

(2) Eine schwerere Strafe, die an eine besondere Folge der Tat geknüpft ist, trifft den Täter nur, wenn er diese Folge wenigstens fahrlässig herbeigeführt hat.“
7. Nach § 5 werden folgende §§ 5a bis 5c samt Überschriften eingefügt:

„Irrtümliche Annahme eines rechtfertigenden Sachverhaltes

§ 5a. Wer irrtümlich einen Sachverhalt annimmt, der die Rechtswidrigkeit der Tat ausschließen würde, kann wegen vorsätzlicher Begehung nicht bestraft werden. Er ist wegen fahrlässiger Begehung zu bestrafen, wenn der Irrtum auf Fahrlässigkeit beruht und die fahrlässige Begehung mit Strafe bedroht ist.

Rechtsirrtum

§ 5b. (1) Wer das Unrecht der Tat wegen eines Rechtsirrtums nicht erkennt, handelt nicht schuldhaft, wenn ihm der Irrtum nicht vorzuwerfen ist.

(2) Der Rechtsirrtum ist dann vorzuwerfen, wenn das Unrecht für den Täter wie für jedermann leicht erkennbar war oder wenn sich der Täter mit den einschlägigen Vorschriften nicht bekannt gemacht hat, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder sonst den Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre.

(3) Ist der Irrtum vorzuwerfen, so ist, wenn der Täter vorsätzlich handelt, die für die vorsätzliche Tat vorgesehene Strafdrohung anzuwenden, wenn er fahrlässig handelt, die für die fahrlässige Tat.

Entschuldigender Notstand

§ 5c. (1) Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelbar drohenden bedeutenden Nachteil von sich oder einem anderen abzuwenden, ist entschuldigt, wenn der aus der Tat drohende Schaden nicht unverhältnismäßig schwerer wiegt als der Nachteil, den sie abwenden soll, und in der Lage des Täters von einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen kein anderes Verhalten zu erwarten war.

(2) Der Täter ist nicht entschuldigt, wenn er sich der Gefahr ohne einen von der Rechtsordnung anerkannten Grund bewusst ausgesetzt hat. Der Täter ist wegen fahrlässiger Begehung zu bestrafen, wenn er die Voraussetzungen, unter denen seine Handlung entschuldigt wäre, in einem Irrtum angenommen hat, der auf Fahrlässigkeit beruhte, und die fahrlässige Begehung mit Strafe bedroht ist.“

8. § 6 wird durch folgenden § 6 samt Überschrift ersetzt:

„Zurechnungsunfähigkeit

§ 6. Nicht schuldhaft handelt:


1.
wer zur Zeit der Tat wegen einer psychischen Krankheit, einer geistigen Behinderung, einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder einer anderen schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln;


2.
wer zur Zeit der Tat das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat (Unmündiger);


3.
wer zur Zeit der Tat das das vierzehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat (Jugendlicher) und aus bestimmten Gründen noch nicht reif genug ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.“
9. § 7 wird durch folgende §§ 7 bis 7b samt Überschriften ersetzt:

„Behandlung aller Beteiligten als Täter

§ 7. Nicht nur der unmittelbare Täter begeht die strafbare Handlung, sondern auch jeder, der einen anderen dazu bestimmt, sie auszuführen, oder der sonst zu ihrer Ausführung beiträgt.

Selbständige Strafbarkeit der Beteiligten

§ 7a. Waren an der Tat mehrere beteiligt, so ist jeder von ihnen nach seiner Schuld zu bestrafen.

Eigenschaften und Verhältnisse des Täters

§ 7b. (1) Macht die Verwaltungsvorschrift die Strafbarkeit oder die Höhe der Strafe von besonderen persönlichen Eigenschaften oder Verhältnissen des Täters abhängig, die das Unrecht der Tat betreffen, so ist sie auf alle Beteiligten anzuwenden, wenn diese Eigenschaften oder Verhältnisse auch nur bei einem von ihnen vorliegen. Hängt das Unrecht der Tat jedoch davon ab, dass der Träger der besonderen persönlichen Eigenschaften oder Verhältnisse die Tat unmittelbar ausführt oder sonst in bestimmter Weise an ihr mitwirkt, so muss auch diese Voraussetzung erfüllt sein.

(2) Betreffen die besonderen persönlichen Eigenschaften oder Verhältnisse hingegen ausschließlich die Schuld, so ist die Verwaltungsvorschrift nur auf die Beteiligten anzuwenden, bei denen diese Eigenschaften oder Verhältnisse vorliegen.“

10. § 8 wird durch folgende §§ 8 und 8a samt Überschriften ersetzt:

„Strafbarkeit des Versuches

§ 8. (1) Die Strafdrohungen gegen vorsätzliches Handeln gelten nicht nur für die vollendete Tat, sondern auch für den Versuch und für jede Beteiligung an einem Versuch.

(2) Die Tat ist versucht, sobald der Täter seinen Entschluss, sie auszuführen oder einen anderen dazu zu bestimmen (§ 7), durch eine der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung betätigt.

(3) Der Versuch und die Beteiligung daran sind nicht strafbar, wenn die Vollendung der Tat mangels persönlicher Eigenschaften oder Verhältnisse, die die Verwaltungsvorschrift beim Handelnden voraussetzt, oder nach der Art der Handlung oder des Gegenstands, an dem die Tat begangen wurde, unter keinen Umständen möglich war.

Rücktritt vom Versuch

§ 8a. (1) Der Täter wird wegen des Versuches oder der Beteiligung daran nicht bestraft, wenn er freiwillig die Ausführung aufgibt oder, falls mehrere daran beteiligt sind, verhindert oder wenn er freiwillig den Erfolg abwendet.

(2) Der Täter wird auch straflos, wenn die Ausführung oder der Erfolg ohne sein Zutun unterbleibt, er sich jedoch in Unkenntnis dessen freiwillig und ernstlich bemüht, die Ausführung zu verhindern oder den Erfolg abzuwenden.“

11. In § 9 Abs. 1 wird die Wortfolge „juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften“ durch die Wortfolge „juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften“ ersetzt.

12. In § 9 wird folgender Abs. 3a eingefügt:

„(3a) Für den Fall der Verhinderung des verantwortlichen Beauftragten kann ein Stellvertreter bestellt werden. Dieser trägt die gleiche Verantwortung wie der verantwortliche Beauftragte.“

13. § 9 Abs. 4 lautet:

„(4) Verantwortlicher Beauftragter oder dessen Stellvertreter kann nur eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland sein, die strafrechtlich verfolgt werden kann, ihrer Bestellung nachweislich zugestimmt hat und der für den ihrer Verantwortung unterliegenden klar abzugrenzenden Bereich eine entsprechende Anordnungsbefugnis zugewiesen ist. Das Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland gilt nicht für Staatsangehörige von Vertragsparteien des EWR-Abkommens, BGBl. Nr. 909/1993, die im Gebiet einer Vertragspartei ihren Wohnsitz haben, wenn ihnen in diesem Staat gemäß § 11 Abs. 1 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, zugestellt werden kann.“
14. § 9 Abs. 7 lautet:

„(7) Die juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft und die Person im Sinne des Abs. 3 haften für die über die zur Vertretung nach außen Berufenen oder über einen verantwortlichen Beauftragten oder dessen Stellvertreter verhängten Geldstrafen und sonstigen in Geld bemessenen Unrechtsfolgen und die Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand. Sie sind Parteien im Sinne des AVG.“

15. § 15 samt Überschrift lautet:

„Widmung von Geldstrafen

§ 15. (1) Geldstrafen fließen, wenn die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen,


1.
dem Land für Zwecke der Sozialhilfe, bestehen aber Sozialhilfeverbände, dem Sozialhilfeverband, in dessen Gebiet die Strafe verhängt wurde, zu;


2.
dem Bund zu, wenn die Verwaltungsvorschrift in einer Angelegenheit, die in Gesetzgebung Bundessache ist, von einer Bundespolizeidirektion vollzogen wurde.
(2) Aus den Erlösen aus der Verwertung verfallener Gegenstände sind zunächst die allenfalls verhängte Geldstrafe, dann die Kosten des Verfahrens und dann die Verwahrungs- und Verwertungskosten zu decken. Im Übrigen gilt für die Widmung solcher Erlöse Abs. 1.“

16. § 17 Abs. 1 und 2 lautet:

„(1) Wenn die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, dürfen nur Gegenstände für verfallen erklärt werden, die im Eigentum des Täters stehen oder diesem vom Verfügungsberechtigten überlassen worden sind, obwohl dieser hätte erkennen müssen, dass die Überlassung des Gegenstandes der Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen werde.

(2) Gegenstände, die nach Abs. 1 verfallsbedroht sind, hinsichtlich deren aber eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person ein Pfandrecht oder Zurückbehaltungsrecht nachweist, dürfen nur für verfallen erklärt werden, wenn diese Person fahrlässig dazu beigetragen hat, dass mit diesem Gegenstand die strafbare Handlung begangen wurde, oder bei Erwerb ihres Rechtes von der Begehung der den Verfall begründenden strafbaren Handlung wusste oder hätte wissen müssen.“
17. Nach § 18 werden folgende §§ 18a und 18b samt Überschriften eingefügt:

„Abschöpfung der Bereicherung

§ 18a. (1) Wer


1.
eine Verwaltungsübertretung begangen und dadurch Vermögensvorteile erlangt hat oder


2.
Vermögensvorteile für die Begehung einer Verwaltungsübertretung empfangen hat,

ist zur Zahlung eines Geldbetrages in Höhe der dabei eingetretenen unrechtmäßigen Bereicherung zu verpflichten. Soweit das Ausmaß der Bereicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann, hat die Behörde den abzuschöpfenden Betrag nach ihrer Überzeugung festzusetzen.

(2) Wer durch die Verwaltungsübertretung eines anderen oder durch einen für deren Begehung zugewendeten Vermögensvorteil unmittelbar und unrechtmäßig bereichert worden ist, ist zur Zahlung eines Geldbetrages in Höhe dieser Bereicherung zu verpflichten. Ist eine juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft bereichert worden, so ist sie zu dieser Zahlung zu verpflichten.

(3) Ist ein unmittelbar Bereicherter verstorben oder besteht eine unmittelbar bereicherte juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft nicht mehr, so ist die Bereicherung beim Rechtsnachfolger abzuschöpfen, soweit sie beim Rechtsübergang noch vorhanden war.

(4) Mehrere Bereicherte sind nach ihrem Anteil an der Bereicherung zu verpflichten. Lässt sich dieser Anteil nicht feststellen, so hat ihn die Behörde nach ihrer Überzeugung festzusetzen.

(5) Der Bereicherte und seine Rechtsnachfolger sind Parteien im Sinne des AVG.
(6) Aus dem abgeschöpften Betrag sind zunächst die allenfalls verhängte Geldstrafe, dann die Kosten des Strafverfahrens zu decken. Im Übrigen gilt für die Widmung des abgeschöpften Betrages § 15 Abs. 1.
Unterbleiben der Abschöpfung

§ 18b. (1) Die Abschöpfung ist ausgeschlossen, soweit der Bereicherte zivilrechtliche Ansprüche aus der Tat befriedigt oder sich dazu in vollstreckbarer Form vertraglich verpflichtet hat, er dazu verurteilt worden ist oder die Bereicherung durch andere rechtliche Maßnahmen beseitigt wird.

(2) Von der Abschöpfung ist abzusehen,


1.
soweit der abzuschöpfende Betrag oder die Aussicht auf dessen Einbringung außer Verhältnis zum Verfahrensaufwand steht, den die Abschöpfung oder die Einbringung erfordern würde, oder


2.
soweit die Zahlung des Geldbetrages das Fortkommen des Bereicherten unverhältnismäßig erschweren oder ihn unbillig hart treffen würde, insbesondere weil die Bereicherung im Zeitpunkt der Anordnung nicht mehr vorhanden ist; aus einer Bestrafung erwachsende andere nachteilige Folgen sind zu berücksichtigen.“

18. § 21 lautet:

„Mangelnde Strafwürdigkeit der Tat

§ 21. (1) Eine von Amts wegen zu verfolgende Tat ist nicht strafbar, wenn


1.
die Schuld des Täters gering ist,


2.
die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat oder, wenn sich der Täter zumindest ernstlich darum bemüht hat, die Folgen der Tat im Wesentlichen beseitigt, gutgemacht oder sonst ausgeglichen worden sind und


3.
eine Bestrafung nicht geboten ist, um den Täter von strafbaren Handlungen abzuhalten oder der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken.

(2) Die Tat eines Jugendlichen ist auch dann nicht strafbar, wenn


1.
er die Tat vor Vollendung des 16. Lebensjahres begeht, ihn kein schweres Verschulden trifft und nicht aus besonderen Gründen die Anwendung des Strafrechts geboten ist, um ihn von strafbaren Handlungen abzuhalten, oder


2.
im Fall des § 56 die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen.“

19. § 22 samt Überschrift lautet:

„Zusammentreffen von strafbaren Handlungen

§ 22. (1) Soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, ist eine Tat als Verwaltungsübertretung nur dann strafbar, wenn der Täter durch sie nicht das Tatbild einer von einer Verwaltungsbehörde oder einem Gericht zu ahndenden strafbaren Handlung verwirklicht.
(2) Hat jemand durch mehrere selbständige Taten mehrere Verwaltungsübertretungen begangen oder fällt eine Tat unter mehrere einander nicht ausschließende Strafdrohungen, so sind die Strafen nebeneinander zu verhängen.
(3) Dasselbe gilt bei einem Zusammentreffen von Verwaltungsübertretungen mit anderen von einer Verwaltungsbehörde oder einem Gericht zu ahndenden strafbaren Handlungen.“
20. § 24 zweiter Satz lautet:

„Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 Abs. 3 zweiter Satz, 19 Abs. 4, 36 Abs. 2, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 3, 41, 42, 44a bis 44g, 51, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67c, 67h, 68 Abs. 2 und 3, 72 Abs. 2, 75, 76a zweiter Satz, 78, 78a, 79 und 79a sind im Verwaltungsstrafverfahren nicht anzuwenden.“
21. In § 25 werden folgende Abs. 1a und 1b eingefügt:

„(1a) Wird einer Verwaltungsbehörde oder öffentlichen Dienststelle der Verdacht einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung bekannt, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich betrifft, so ist sie zur Anzeige an die Behörde verpflichtet.

(1b) Die Behörde kann von der Verfolgung einer von Amts wegen zu verfolgenden strafbaren Handlung absehen, wenn die Verfolgung aussichtslos erscheint oder der dafür erforderliche Aufwand in einem Missverhältnis zum Grad und zur Bedeutung der in der Verwaltungsübertretung liegenden Verletzung öffentlicher Interessen steht. Unter denselben Voraussetzungen können auch die Organe der öffentlichen Aufsicht von der Erstattung einer Anzeige oder der Verhängung einer Organstrafverfügung abzusehen.“

22. In § 26 Abs. 2 und § 53c Abs. 6 wird das Wort „Bundespolizeibehörden“ durch das Wort „Bundespolizeidirektionen“ ersetzt.

23. Die §§ 27 bis 29a werden durch folgende §§ 27 bis 29a ersetzt:

„§ 27. (1) Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Sprengel die Tat ausgeführt wurde oder ausgeführt werden sollte. Liegt dieser Ort im Ausland oder kann er nicht festgestellt werden, so ist der Ort maßgeblich, an dem der Erfolg eingetreten ist oder eintreten hätte sollen. Fehlt es auch an einem solchen Ort, so richtet sich die örtliche Zuständigkeit: zunächst nach dem Hauptwohnsitz des Beschuldigten, dann nach seinem Aufenthalt, dann nach seinem letzten Hauptwohnsitz im Inland, schließlich nach seinem letzten Aufenthalt im Inland, wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im Verzug ist, nach dem Ort, an dem er betreten wurde; kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht bestimmt werden, so ist die die Behörde zuständig, die zuerst eine Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 2) vorgenommen hat.

(2) Im Fall der Verfolgung von zur Vertretung nach außen Berufenen im Sinne des § 9 Abs. 1, von Personen im Sinne des § 9 Abs. 3, von verantwortlichen Beauftragten im Sinne des § 9 Abs. 1 oder 3 oder von deren Stellvertretern im Sinne des § 9 Abs. 3a ist die Behörde örtlich zuständig, in deren Sprengel das Unternehmen betrieben wird.
§ 28. (1) Im Fall der gleichzeitigen Verfolgung von mehreren Beteiligten (§ 7) ist das Strafverfahren von derselben Behörde gemeinsam zu führen.
(2) Das Strafverfahren gegen alle Beteiligten (§ 7) ist womöglich gleichzeitig durchzuführen. Die Behörde kann jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen, insbesondere zur Beschleunigung des Verfahrens, von der gemeinsamen Durchführung absehen und das Verfahren gegen einzelne Beteiligte (§ 7) abgesondert zum Abschluss bringen.

§ 29. Der Antrag auf Entscheidung eines verneinenden Kompetenzkonfliktes (§ 5 AVG) kann auch von einer beteiligten Behörde gestellt werden; die beteiligten Behörden sind zur Stellung eines solchen Antrages verpflichtet.

§ 29a. (1) Die Behörde kann das Strafverfahren mit Verfahrensanordnung (§ 63 Abs. 2 AVG) an eine andere sachlich zuständige Behörde im Land übertragen, in deren Sprengel der Beschuldigte seinen Hauptwohnsitz, einen weiteren Wohnsitz oder seinen Aufenthalt hat. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn das Verfahren dadurch wesentlich vereinfacht oder beschleunigt wird; werden diese Voraussetzungen durch die Übertragung an mehreren Behörden erfüllt, kommt es darauf an, mit der Übertragung an welche Behörde eine stärkere Vereinfachung oder Beschleunigung verbunden ist.

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Behörde den Strafvollzug an eine Bezirksverwaltungsbehörde im Land oder an eine Bundespolizeidirektion übertragen.“
24. In § 30 Abs. 1 entfallen die Worte „ , und zwar in der Regel auch dann, wenn die strafbaren Handlungen durch ein und dieselbe Tat begangen worden sind“.

25. § 30 Abs. 3 und 4 lautet:

„(3) Entstehen Zweifel über das Vorliegen der Voraussetzungen im Sinne des Abs. 2 erst nachdem der Strafbescheid erlassen oder die Einstellung verfügt worden ist, so hat die Behörde, wenn aber in der Sache ein unabhängiger Verwaltungssenat entschieden hat, dieser, den Bescheid von Amts wegen aufzuheben und das Verfahren zu unterbrechen. Dies gilt sinngemäß, wenn die Einstellung nicht bescheidmäßig erfolgt ist.

(4) Ist eine von der Behörde oder vom unabhängigen Verwaltungssenate verhängte Strafe bereits vollstreckt worden, hat die sonst in Betracht kommende Verwaltungsbehörde oder das Gericht diese auf die von ihr wegen derselben Tat verhängte Strafe anzurechnen; soweit dies nicht möglich ist, ist nach § 55a vorzugehen.“
26. § 34 zweiter Satz entfällt.
27. § 37 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Sicherheit wird frei, wenn nicht binnen sechs Monaten nach Sicherheitsleistung ein Strafbescheid erlassen oder die Sicherheit für verfallen erklärt wird, wenn das Verfahren eingestellt wird oder wenn die gegen den Beschuldigten verhängte Strafe vollzogen ist. Als Sicherheit beschlagnahmte Sachen werden auch frei, wenn die aufgetragene Sicherheitsleistung erfolgt oder soweit ein Dritter Rechte an einer solchen Sache glaubhaft macht.“

28. § 38 samt Überschrift lautet:

„Amtshandlung außerhalb des Sprengels der Behörde

§ 38. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen auch außerhalb des Sprengels der Behörde, der sie beigegeben, zugeteilt oder unterstellt sind, Festnahmen durchführen und vorläufige Sicherheiten festsetzen und einheben, wenn die örtlich zuständige Behörde diese Amtshandlungen nicht rechtzeitig setzen kann. Solche Amtshandlungen gelten als Amtshandlungen der örtlich zuständigen Behörde; das einschreitende Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes hat die örtlich zuständige Behörde von der Amtshandlung unverzüglich zu benachrichtigen und festgenommene Personen oder eingehobene Sicherheiten unverzüglich den zuständigen Organen zu übergeben.“

29. § 46 Abs. 1 entfällt; die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die Absatzbezeichnungen „(1)“ und „(2)“.

30. § 49a Abs. 6 bis 9 lautet:

„(6) Gegen die Anonymverfügung ist kein Rechtsmittel zulässig. Sie wird gegenstandslos, wenn die Behörde wegen der strafbaren Handlung, derentwegen die Anonymverfügung erlassen worden ist, Nachforschungen nach dem Täter aufnimmt oder eine Verfolgungshandlung (§ 32 Abs. 2) vornimmt, bevor der Strafbetrag in der in Abs. 7 vorgeschriebenen Form entrichtet worden ist. Eine solche Amtshandlung darf innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen nach Ausfertigung der Anonymverfügung nicht gesetzt werden. Wird der Strafbetrag in der in Abs. 7 vorgeschriebenen Form entrichtet, bevor die Behörde eine solche Amtshandlung gesetzt hat, ist die strafbare Handlung nicht mehr zu verfolgen.

(7) Der Strafbetrag ist entrichtet worden, wenn er


1.
mittels Beleges (Abs. 4) eingezahlt oder


2.
auf das im Beleg angegebene Konto überwiesen und diesem gutgeschrieben worden ist und der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält.

(8) Die Anonymverfügung darf weder in amtlichen Auskünften erwähnt noch bei der Strafbemessung im Verwaltungsstrafverfahren berücksichtigt werden. Die für ihre Erstellung verwendeten Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden und sind spätestens sechs Monate, nachdem die Anonymverfügung gegenstandslos geworden oder der Strafbetrag eingezahlt oder überwiesen worden ist, zu löschen.

(9) Ist die Anonymverfügung gegenstandslos geworden, ist ein eingezahlter Strafbetrag auf Antrag zurückzuzahlen oder auf eine verhängte Geldstrafe anzurechnen.“

31. § 50 Abs. 6 und 7 wird durch folgende Abs. 6 bis 8 ersetzt:

„(6) Gegen die Organstrafverfügung ist kein Rechtsmittel zulässig. Sie wird gegenstandslos, wenn der Beanstandete die Zahlung des Strafbetrages oder die Entgegennahme des Beleges (Abs. 2) verweigert oder das Organ Anzeige erstattet, bevor der Strafbetrag in der in Abs. 7 vorgeschriebenen Form entrichtet worden ist. Eine Anzeige darf innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen ab dem Tag, an dem der Beleg am Tatort hinterlassen oder dem Beanstandeten übergeben worden ist, nicht erstattet werden. Wird der Strafbetrag in der in Abs. 7 vorgeschriebenen Form entrichtet, bevor das Organ Anzeige erstattet hat, ist die strafbare Handlung nicht mehr zu verfolgen.

(7) Der Strafbetrag ist entrichtet worden, wenn er


1.
mittels Beleges (Abs. 4) eingezahlt oder


2.
auf das im Beleg angegebene Konto überwiesen und diesem gutgeschrieben worden ist und der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält.

(8) Ist die Organstrafverfügung gegenstandslos geworden, ist ein eingezahlter Strafbetrag auf Antrag zurückzuzahlen oder auf eine verhängte Geldstrafe anzurechnen.“

32. Der bisherige § 50 Abs. 8 erhält die Absatzbezeichnung „(9)“.

33. § 51a Abs. 5 erster Satz lautet:

„Für Devolutionsanträge (§ 52c) gelten die Abs. 1 bis 4 mit der Maßgabe, dass der Antrag auf Beigebung eines Verteidigers gestellt werden kann, wenn der Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen worden ist.“

34. § 51e samt Überschrift lautet:

„Gemeinsame Durchführung der Verhandlung in mehreren Verfahren

§ 51e. Die gemeinsame Durchführung der Verhandlung in mehreren Verfahren ist zulässig, wenn dies auf Grund des sachlichen Zusammenhangs der den Gegenstand dieser Verfahren bildenden Verwaltungsübertretungen zweckmäßig ist. Die Entscheidung über die gemeinsame Durchführung ist von den zuständigen Organen des unabhängigen Verwaltungssenates einvernehmlich zu treffen. Die die Verhandlung betreffenden Anordnungen und Entscheidungen sind im Fall der gemeinsamen Durchführung einer Verhandlung in Verfahren, die einerseits in die Zuständigkeit einer Kammer fallen, andererseits in die Zuständigkeit eines einzelnen Mitglieds, von der Kammer zu treffen, in Verfahren, die in die Zuständigkeit mehrerer Kammern oder mehrerer einzelner Mitglieder fallen, von dem in der Geschäftsordnung des unabhängigen Verwaltungssenates für diesen Fall bestimmten Organ. Die Leitung der Verhandlung obliegt dem nach landesrechtlichen Vorschriften zuständigen Organ.“
35. In § 51g Abs. 3 Z 1 wird das Wort „Gebrechlichkeit“ durch das Wort „Behinderung“ ersetzt.

36. In § 52a entfallen die Absatzbezeichnung „(1)“ und Abs. 2.

37. Nach § 52a wird folgender § 52b samt Überschrift eingefügt:

„Erneuerung des Strafverfahrens
§ 52b. (1) Wird in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte eine Verletzung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, oder eines ihrer Zusatzprotokolle durch eine behördliche Entscheidung im Verwaltungsstrafverfahren festgestellt, so ist das Verfahren auf Antrag insoweit zu erneuern, als nicht auszuschließen ist, dass die Verletzung einen für den hievon Betroffenen nachteiligen Einfluss auf den Inhalt des Strafbescheides ausüben konnte.
(2) Über den Antrag auf Erneuerung entscheidet die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, wenn jedoch in der betreffenden Sache ein unabhängiger Verwaltungssenat entschieden hat, dieser. Der Antrag ist bei der Behörde einzubringen, die in erster Instanz entschieden hat.
(3) In einem dem Antrag stattgebenden Bescheid ist auszusprechen, inwieweit und in welcher Instanz das Verfahren zu erneuern ist.

(4) Im erneuerten Verfahren darf keine höhere Strafe verhängt werden als in dem früheren Bescheid.“

38. Der bisherige § 52b samt Überschrift wird durch folgenden § 52c samt Überschrift ersetzt:

„Entscheidungspflicht

§ 52c. Gemäß § 73 Abs. 2 AVG örtlich zuständig ist der unabhängige Verwaltungssenat des Landes, in dem die Unterbehörde ihren Sitz hat.“

39. In § 54 Abs. 1 wird das Wort „geisteskranken“ durch die Worte „psychisch kranken“ ersetzt.

40. In § 54 Abs. 3 wird das Klammerzitat „(§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr. 305)“ durch das Klammerzitat „(§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146)“ ersetzt.

41. § 54b Abs. 1 lautet:

„(1) Rechtskräftig verhängte Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen sind binnen zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, ist sie durch Zustellung eines Mahnschreibens unter Setzung einer angemessenen Frist von höchstens zwei Wochen einzumahnen. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geldstrafe (Unrechtsfolge) zu vollstrecken. Von der Zustellung eines Mahnschreibens kann abgesehen werden, wenn mit Grund anzunehmen ist, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit ist oder die Geldstrafe (Unrechtsfolge) uneinbringlich ist; in diesem Fall ist sofort zu vollstrecken oder nach Abs. 2 vorzugehen.“

42. In § 54b wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Im Fall einer Mahnung gemäß Abs. 1 ist ein pauschalierter Kostenbeitrag in der Höhe von fünf Euro zu entrichten. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde zu tragen hat.“

43. § 54b Abs. 3 lautet:

„(3) Einem Bestraften, dem aus wirtschaftlichen Gründen die unverzügliche Zahlung nicht zuzumuten ist, hat die Behörde auf Antrag einen angemessenen Aufschub oder Teilzahlung zu bewilligen. Die Teilzahlung darf nur mit der Maßgabe gestattet werden, dass alle noch aushaftenden Teilbeträge sofort fällig werden, wenn der Zahlungspflichtige mit mindestens zwei Ratenzahlungen in Verzug ist.“

44. Die Überschrift des IV. Teiles lautet:

„IV. Teil: Straftilgung, Entschädigung, besondere Verfahrensvorschriften, Verfahrenskosten“
45. Nach § 55 wird folgender § 55a samt Überschrift eingefügt:

„Entschädigung

§ 55a. (1) Wird ein Strafbescheid im wiederaufgenommenen Verfahren, von Amts wegen oder im erneuerten Verfahren aufgehoben oder zugunsten des Bestraften abgeändert, so sind die Folgen der Bestrafung wieder gutzumachen.

(2) Das Strafrechtliche Entschädigungsgesetz 2005 (StEG 2005), BGBl. I Nr. 125/2004, ist sinngemäß anzuwenden, wenn


1.
ein Strafbescheid im wiederaufgenommenen Verfahren, von Amts wegen oder im erneuerten Verfahren aufgehoben oder zugunsten des Bestraften abgeändert wird, soweit eine Naturalrestitution (Abs. 1) nicht möglich ist (Wiederaufnahme im Sinne des StEG 2005);


2.
eine Person wegen des Verdachts einer Verwaltungsübertretung oder zur Vollstreckung einer Strafe gesetzwidrig festgenommen oder angehalten worden ist (gesetzwidrige Haft im Sinne des StEG 2005);


3.
eine Person wegen des Verdachts einer Verwaltungsübertretung festgenommen oder angehalten worden ist und das Verwaltungsstrafverfahren in der Folge eingestellt worden ist (ungerechtfertigte Haft im Sinne des StEG 2005).

Die Haftung trifft jenen Rechtsträger, in dessen Namen die Strafe verhängt worden oder die Festnahme erfolgt ist; haftet demnach ein Land, so ist die Aufforderung gemäß § 9 Abs. 1 StEG 2005, wenn landesgesetzlich nicht anderes bestimmt, ist an den Landeshauptmann zu richten.“

46. § 60 lautet:

„§ 60. Der gesetzliche Vertreter eines jugendlichen Beschuldigten hat das Recht, auch gegen den Willen des Beschuldigten zu dessen Gunsten Beweisanträge zu stellen und innerhalb der dem Beschuldigten offen stehenden Frist Rechtsmittel zu erheben oder Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens oder auf Erneuerung des Strafverfahrens zu stellen.“
47. In § 64 Abs. 2 wird der Betrag „1,50 Euro“ durch den Betrag „fünf Euro“ ersetzt.

48. § 66b werden folgende Abs. 13 bis 16 angefügt:

„(13) § 1 Abs. 1, § 2, die §§ 2a, 2b, 2c, 3, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 7a, 7b, 8 und 8a samt Überschriften, § 9 Abs. 1, 3a, 4 und 7, § 15 samt Überschrift, § 17 Abs. 1 und 2, die §§ 18a und 18b samt Überschriften, § 21, § 22 samt Überschrift, § 24 zweiter Satz, § 25 Abs. 1a und 1b, § 26 Abs. 2, die §§ 27 bis 29a, § 30 Abs. 1, 3 und 4, § 37 Abs. 4, § 38 samt Überschrift, § 46, § 49a Abs. 6 bis 9, § 50 Abs. 6 bis 9, § 51a Abs. 5, § 51e samt Überschrift, § 51g Abs. 3 Z 1, § 52a, § 52b samt Überschrift, § 52c samt Überschrift, § 53c Abs. 6, § 54 Abs. 1 und 3, § 54b Abs. 1, 1a und 3, die Überschrift des IV. Teiles, § 55a samt Überschrift, § 60 und § 64 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig tritt § 34 zweiter Satz außer Kraft.

(14) Bestimmungen in bundes- oder landesgesetzlichen Verwaltungsvorschriften, die den Versuch einer Verwaltungsübertretung ausdrücklich für strafbar erklären, treten mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft.

(15) Das VStG-Übergangsrecht 1991, Anlage 2 zur Kundmachung BGBl. Nr. 52/1991, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2006 außer Kraft.

(16) In Bestimmungen in bundes- oder landesgesetzlichen Verwaltungsvorschriften, die den Begriff „Arrest“ oder „Arreststrafe“ (jeweils samt allfälligem Artikel) enthalten, tritt mit 1. Juli 2007 an Stelle dieses Begriffes (samt allfälligem Artikel) der Begriff „Freiheitsstrafe“ (samt Artikel) in seiner grammatikalisch richtigen Form.“

49. § 68 lautet:

„Sprachliche Gleichbehandlung
§ 68. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.“
Artikel 5

Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 53, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 137/2001, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 wird das Wort „Bundespolizeibehörden“ durch das Wort „Bundespolizeidirektionen“ ersetzt.
2. § 5 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Vollstreckung durch Geldstrafen als Zwangsmittel ist auch gegen juristische Personen mit Ausnahme der Körperschaften des öffentlichen Rechts und eingetragene Personengesellschaften zulässig.“
3. § 10 Abs. 3 zweiter Satz lautet:
„Sie geht:


1.
in einer Angelegenheit der Sicherheitsverwaltung an die Sicherheitsdirektion;


2.
in einer sonstigen Angelegenheit der Bundesverwaltung an den Landeshauptmann;


3.
in einer Angelegenheit der Landesverwaltung an die Landesregierung.“

4. In § 11 Abs. 4 werden die Worte „Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichischen Nationalbank“ durch das Wort „Basiszinssatz“ ersetzt.

5. § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) § 1 Abs. 2, § 5 Abs. 4, § 10 Abs. 3 zweiter Satz, § 11 Abs. 4 und § 15 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.“

6. Folgender § 15 samt Überschrift wird angefügt:

„Sprachliche Gleichbehandlung
§ 15. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.“

Artikel 6

Änderung des Zustellgesetzes

Das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 10/2004, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift vor § 1 lautet:

„1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen“

2. Der Klammerausdruck „(„Sendung“)“ in § 2 Z 2 entfällt.

3. § 2 Z 3 entfällt.

4. In § 2 Z 4 wird nach dem Klammerausdruck „(Z 6)“ folgender Halbsatz eingefügt:

„ ; sie wird durch die für die Erreichbarkeit des Empfängers in einer bestimmten Kommunikationsform notwendigen Angaben umschrieben“
5. § 2 Z 9 lautet:


„9.
„Zustelldienst“: die Post und andere Universaldienstbetreiber nach § 5 Abs. 1 bis 3 des Postgesetzes 1997 im Bereich des 2. Abschnitts sowie elektronische Zustelldienste im Bereich des 3. Abschnitts.“

6. § 3 samt Überschrift lautet:

„Mit der Zustellung betraute Einrichtungen; Zusteller

§ 3. (1) Die Behörde kann, wenn sie die Zustellung nicht selbst vornimmt,


1.
einen Zustelldienst oder,


2.
wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Einfachheit und Raschheit gelegen ist, andere Behörden, in deren örtlichem Zuständigkeitsbereich die Abgabestelle liegt, oder jene Gemeinde, auf deren Gebiet sich die Abgabestelle befindet,

mit der Zustellung betrauen.

(2) Die mit der Zustellung betrauten Einrichtungen und die Personen, die die Zustellung tatsächlich vornehmen (Zusteller), handeln hinsichtlich der Wahrung der Gesetzmäßigkeit der Zustellung für die Behörde, deren Dokument zugestellt werden soll.“
7. Die §§ 4 und 5 samt Überschriften lauten:

„Zustellung an und außerhalb einer Zustelladresse

§ 4. Die Zustellung hat – unbeschadet der §§ 24 und 25 – an einer Zustelladresse des Empfängers zu erfolgen. Sie kann an jedem Ort, an dem der Empfänger angetroffen wird, vorgenommen werden, wenn der Empfänger keine Zustelladresse hat oder wenn er trotz Vorhandenseins einer Zustelladresse zur Annahme des Dokuments bereit ist.
Zustellverfügung

§ 5. (1) Die Zustellung ist von der Behörde zu verfügen, deren Dokument zugestellt werden soll. Hat die Behörde Grund zur Annahme, dass sich der Empfänger nicht regelmäßig an einer Abgabestelle aufhält oder dass er unter einer elektronischen Zustelladresse nicht regelmäßig erreichbar ist, so darf sie eine Zustellung an dieser Zustelladresse nicht verfügen; im Übrigen kann sie – soweit gesetzlich nicht die Zustellung an einer bestimmten Zustelladresse vorgeschrieben ist – die Zustellung an jeder Zustelladresse des Empfängers verfügen. Bei behördlichen Erledigungen aus einem elektronischen Aktensystem ist tunlichst eine Zustellung an eine einem Zustelldienst benannte elektronische Adresse zu verfügen.

(2) Soll die Zustellung an einer Abgabestelle erfolgen, hat die Zustellverfügung folgende Angaben zu enthalten:


1.
den Empfänger, wobei dessen Identität möglichst eindeutig zu bezeichnen ist,


2.
die Abgabestelle,


3.
ob die Zustellung mit oder ohne Zustellnachweis zu erfolgen hat,


4.
ob eine Zustellung zu eigenen Handen (§ 21) vorzunehmen ist und


5.
die für die Zustellung sonst, insbesondere gemäß §§ 13 bis 16 wesentlichen Vermerke.

(3) Soll die Zustellung an einer einem elektronischen Zustelldienst benannten elektronischen Adresse erfolgen, hat die Zustellverfügung die Angaben gemäß Abs. 2 Z 1, 3, 4 und 5 sowie Anordnungen darüber zu enthalten, wie vorzugehen ist, wenn der Empfänger bei mehreren Zustelldiensten angemeldet ist; dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die Zustellung tunlichst über eine Zustelldienst erfolgen soll, gegenüber dem der Empfänger Angaben zur inhaltlichen Verschlüsselung gemacht hat. Die Zustellverfügung hat in Form einer Anordnung zur Zustellung über einen in weiterer Folge gemäß § 33 Abs. 1 zu ermittelnden elektronischen Zustelldienst zu ergehen; daran kann für den Fall, dass keine elektronische Zustelladresse besteht, an der eine Zustellung verfügt werden dürfte, eine Zustellverfügung gemäß Abs. 2 angeschlossen werden.

(4) Soll die Zustellung an einer vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in einem laufenden Verfahren angegebenen Adresse erfolgen, hat die Zustellverfügung den Empfänger möglichst eindeutig zu bezeichnen und die genannte Adresse anzugeben.

(5) Soll die Zustellung durch Hinterlegung ohne Zustellversuch erfolgen, hat die Zustellverfügung den Empfänger möglichst eindeutig zu bezeichnen sowie Ort und Dauer der Hinterlegung anzugeben.

(6) Soll die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, hat die Zustellverfügung den Empfänger möglichst eindeutig zu bezeichnen und die Dauer des Anschlags an der Amtstafel anzugeben.“

8. In § 7 entfallen die Absatzbezeichnung „(1)“ und Abs. 2.

9. Die Überschrift nach § 8 (zum früheren § 8a) entfällt.

10. In § 9 Abs. 1 wird die Wortfolge „juristische Personen, Personengesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften“ durch die Wortfolge „juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften“ ersetzt.

11. In § 9 Abs. 2 wird die Wortfolge „juristische Person, Personengesellschaft des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaft“ durch die Wortfolge „juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft“ ersetzt.

12. Dem § 9 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Geschieht dies nicht, so gilt die Zustellung als in dem Zeitpunkt bewirkt, in dem das Dokument dem Zustellungsbevollmächtigten tatsächlich zugekommen ist.“

13. Dem § 9 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) § 8 gilt für Zustellungsbevollmächtigte sinngemäß.“

14. § 10 lautet:

„§ 10. Parteien und Beteiligten, die weder über eine Abgabestelle im Inland noch über eine elektronische Zustelladresse verfügen, kann von der Behörde aufgetragen werden, innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen für bestimmte oder für alle bei dieser Behörde anhängigen oder anhängig zu machenden Verfahren einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu machen. Kommt die Partei oder der Beteiligte diesem Auftrag nicht fristgerecht nach, so ist die Zustellung ohne Zustellversuch durch Hinterlegung bei der Behörde vorzunehmen; auf diese Rechtsfolge ist im Auftrag hinzuweisen. Die Zustellung durch Hinterlegung bei der Behörde ist nicht mehr zulässig, sobald die Partei bzw. der Beteiligte


1.
einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht oder


2.
über eine Abgabestelle im Inland oder eine elektronische Zustelladresse verfügt und diese der Behörde bekannt gegeben

hat.“

15. Die Überschrift vor § 13 lautet:

„2. Abschnitt

Zustellung an einer Abgabestelle“

16. In § 13 Abs. 1 werden die Worte „Die Sendung“ durch die Worte „Das Dokument“ ersetzt.
17. In § 13 Abs. 2 wird die Wortfolge „gegenüber der Post“ durch die Wortfolge „gegenüber dem Zustelldienst“ ersetzt.

18. In § 13 Abs. 2, § 14, § 17 Abs. 3, § 18 Abs. 2, § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2, § 21 Abs. 1 und § 24 Z 2 wird das Wort „Sendungen“ durch das Wort „Dokumente“ ersetzt.
19. In § 13 Abs. 2 und 4 sowie § 16 Abs. 3 wird die Wortfolge „Organe der Post“ durch die Wortfolge „Organe eines Zustelldienstes“ ersetzt.

20. In § 13 Abs. 2 und 4 zweiter Satz, § 16 Abs. 4 und § 19 Abs. 2 werden die Worte „der Sendung“ durch die Worte „dem Dokument“ ersetzt.

21. In § 13 Abs. 3 und 4 erster Satz, § 14, § 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und 3, § 18 Abs. 1, § 20 Abs. 1 und § 21 Abs. 2 werden die Worte „die Sendung“ durch die Worte „das Dokument“ ersetzt.
22. In § 13 Abs. 4 und § 16 Abs. 3 wird die Wortfolge „bei der Post“ durch die Wortfolge „beim Zustelldienst“ ersetzt.

23. In § 17 Abs. 1 wird die Wortfolge „beim zuständigen Postamt“ durch die Wortfolge „bei der zuständigen Post-Geschäftsstelle“ ersetzt.

24. In § 17 Abs. 1, § 25 Abs. 1 und § 34 Abs. 2 Z 2 wird das Wort „Schriftstück“ durch das Wort „Dokument“ ersetzt.

25. In § 17 Abs. 2 wird die Wortfolge „den für die Abgabestelle bestimmten Briefkasten (Briefeinwurf, Hausbrieffach)“ durch die Wortfolge „die für die Abgabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung (Briefkasten, Hausbrieffach oder Briefeinwurf)“ ersetzt.

26. In § 17 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge „Die hinterlegte Sendung“ durch die Wortfolge „Das hinterlegte Dokument“ ersetzt.
27. In § 17 Abs. 3 vierter Satz wird die Wortfolge „die hinterlegte Sendung“ durch die Wortfolge „das hinterlegte Dokument“ ersetzt.

28. Die Überschrift nach § 17 (zum früheren § 17a) entfällt.

29. In § 18 Abs. 1 wird das Wort „sie“ durch das Wort „es“ ersetzt.

30. In § 20 Abs. 1 wird die Wortfolge „des im § 13 Abs. 5 genannten oder eines anderen gesetzlichen Grundes“ durch die Wortfolge „eines gesetzlichen Grundes“ ersetzt.

31. In § 21 Abs. 2 und § 25 Abs. 1 wird das Wort „Schriftstückes“ durch das Wort „Dokuments“ ersetzt.

32. In § 21 Abs. 2 und § 26 Abs. 1 wird die Wortfolge „den für die Abgabestelle bestimmten Briefkasten (Briefeinwurf, Hausbrieffach)“ durch die Wortfolge „die für die Abgabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung (§ 17 Abs. 2)“ ersetzt.

33. In § 22 Abs. 2 werden die Worte „der Sendung“ durch die Worte „des Dokuments“ ersetzt.

34. § 22 Abs. 3 lautet:

„(3) Die mit der Zustellung betraute Einrichtung (§ 3) hat die auf dem Zustellnachweis enthaltenen, den Zustellvorgang dokumentierenden Daten unverzüglich an die Behörde, deren Dokument zugestellt worden ist, zu übermitteln. Dies kann insbesondere durch Übersendung des Zustellnachweises oder durch elektronische Weiterleitung einer Kopie (§ 13 Abs. 5 erster Satz AVG) des Zustellnachweises erfolgen. Sofern die Übermittlung der Daten nicht durch Übersendung des Zustellnachweises erfolgt ist, müssen die Zustellnachweise aufbewahrt werden; sie sind der Behörde auf deren Anfrage unverzüglich, ohne Vorliegen einer solchen Anfrage aber innerhalb eines Monats nach der Übermittlung der Daten zu übersenden.“

35. In § 23 Abs. 1 werden die Wörter „eine Sendung“ durch die Wörter „ein Dokument“ ersetzt.
36. In § 23 Abs. 1 wird die Wortfolge „beim Postamt“ durch die Wortfolge „bei der zuständigen Post-Geschäftsstelle“ ersetzt.

37. In § 23 Abs. 2 wird die Wortfolge „vom Postamt“ durch die Wortfolge „von der Post-Geschäftsstelle“ ersetzt.

38. In § 23 Abs. 4 wird die Wortfolge „Die so hinterlegte Sendung“ durch die Wortfolge „Das so hinterlegte Dokument“ ersetzt.
39. In § 24 Z 1 wird das Wort „Schriftstücke“ durch das Wort „Dokumente“ ersetzt.

40. Die Überschrift vor § 28 lautet:

„3. Abschnitt

Elektronische Zustellung“

41. Die §§ 28 bis 31 samt Überschriften lauten:

„Leistungen von elektronischen Zustelldiensten
§ 28. (1) Jeder elektronische Zustelldienst hat nach den näheren Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Zustellung behördlicher Dokumente an jene Personen, gegenüber denen er sich vertraglich dazu verpflichtet hat (Kunden), vorzunehmen (Zustellleistung). Die Zustellleistung umfasst folgende, nach dem jeweiligen Stand der Technik zu erbringende Leistungen:

1.
die Führung eines Verzeichnisses der Kunden;


2.
die Schaffung der Voraussetzungen für die Ermittlung elektronischer Zustelldienste gemäß § 33;


3.
das Betreiben einer technischen Einrichtung für die sichere elektronische Bereithaltung der zuzustellenden Dokumente;


4.
die Ersichtlichmachung von an den elektronischen Zustelldienst gerichteten Mitteilungen gemäß § 32;


5.
die Versendung der Verständigung an den Empfänger, dass auf der technischen Einrichtung ein Dokument zur Abholung für ihn bereitliegt;


6.
die verschlüsselte Aufbewahrung und Versendung des zuzustellenden Dokuments, wenn der Empfänger die hiefür notwendigen Angaben gemacht hat;


7.
die Bereitstellung eines Verfahrens zur identifizierten und authentifizierten Abholung der bereitgehaltenen Dokumente;


8.
die Führung von Aufzeichnungen über den Zeitpunkt der Absendung von Verständigungen und den Zeitpunkt der Abholung;


9.
die Übermittlung des Zustellnachweises an die Behörde;


10.
die Beratung des Empfängers, um rasche Abhilfe bei technischen Problemen bei der Abholung von Dokumenten von der technischen Einrichtung zu schaffen;


11.
die Herstellung von Kopien des zuzustellenden Dokuments auf Papier oder gängigen elektronischen Speichermedien und die Übermittlung dieser Kopien in geeigneter Form an den Empfänger auf dessen Verlangen gegen Ersatz der Kosten.

Die Behörde, deren Dokument zugestellt wird, hat für die Erbringung der Zustellleistung ein Entgelt zu entrichten.

(2) Einer der elektronischen Zustelldienste hat außerdem folgende Leistungen zu erbringen:


1.
die Ermittlung von elektronischen Zustelldiensten gemäß § 33 (Ermittlungsleistung),


2.
die Weiterleitung des von den Behörden für eine Zustellung entrichteten Entgelts an jene elektronischen Zustelldienste, die die Zustellleistung erbracht haben, sowie die Verrechnung der weitergegebenen Entgelte mit den Behörden (Verrechnungsleistung).

Die Behörde, deren Dokument zugestellt wird, hat für die Erbringung der Leistungen nach Z 1 und 2 ein Entgelt zu entrichten.

(3) Elektronische Zustelldienste können weitere Leistungen, wie insbesondere die nachweisbare Zusendung von Dokumenten im Auftrag von Privaten, als fakultativen Vertragsinhalt entgeltlich anbieten. Für die nachweisbare Zusendung von Dokumenten im Auftrag von Privaten hat der elektronische Zustelldienst gemäß Abs. 2 die Ermittlungsleistung (Abs. 2 Z 1) zu denselben Bedingungen wie bei der Zustellung behördlicher Dokumente zur Verfügung zu stellen.

(4) Elektronische Zustelldienste sind hinsichtlich der von ihnen für die Besorgung ihrer Aufgaben verwendeten Daten Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999. Sie dürfen die ihnen zur Kenntnis gelangten Daten über ihre Kunden – soweit keine besonderen vertraglichen Vereinbarungen mit diesen bestehen – ausschließlich für Zwecke der Zustellung verwenden. Eine Weitergabe von Daten über Herkunft und Inhalt zuzustellender Dokumente darf nicht vereinbart werden. Der Abschluss eines Vertrages über die Zustellleistung sowie der Inhalt eines solchen Vertrags dürfen nicht von der Zustimmung zur Weitergabe von Daten an Dritte abhängig gemacht werden.

(5) Elektronische Zustelldienste dürfen in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vorsehen, dass sie Zustellungen nur an bestimmte Personengruppen anbieten; Angehörige der betreffenden Personengruppe dürfen bei Einhaltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen vom Abschluss eines Vertrages über die Zustellleistung gemäß § 28 Abs. 1 nicht ausgeschlossen werden. Einschränkungen in Hinblick auf die Herkunft der zuzustellenden behördlichen Dokumente dürfen nicht vorgesehen werden.

(6) Die von einem elektronischen Zustelldienst zu erbringenden Leistungen gemäß Abs. 1 sind so zu gestalten, dass ein barrierefreier Zugang zu diesen Leistungen für behinderte Menschen nach dem jeweiligen Stand der Technik gewährleistet ist.
Zulassung von elektronischen Zustelldiensten
§ 29. (1) Die Erbringung von Zustellleistungen bedarf einer Zulassung als elektronischer Zustelldienst; die Zulassung erfolgt durch Bescheid des Bundeskanzlers. Voraussetzung der Zulassung ist das Vorliegen der für die ordnungsgemäße Erbringung der Zustellleistung erforderlichen technischen und organisatorischen Leistungsfähigkeit sowie rechtlichen, insbesondere datenschutzrechtlichen Verlässlichkeit; außerdem müssen die mit dem Antrag auf Zulassung vorzulegenden Geschäftsbedingungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die ordnungsgemäße Erbringung der Zustellleistung sicherstellen.

(2) Wenn es für die Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit erforderlich ist, sind im Zulassungsbescheid Auflagen und Bedingungen vorzuschreiben.

(3) Der Bundeskanzler hat im Internet eine Liste der aktuell zugelassenen elektronischen Zustelldienste einschließlich der in den Zulassungsbescheiden enthaltenen und der gemäß Abs. 2 und § 30 Abs. 2 erteilten Auflagen und Bedingungen zu veröffentlichen.

Aufsicht

§ 30. (1) Elektronische Zustelldienste unterliegen der Aufsicht durch den Bundeskanzler. Sie sind verpflichtet, dem Bundeskanzler jede Änderung der die Voraussetzung der Zulassung gemäß § 29 bildenden Umstände unverzüglich bekannt zu geben.

(2) Der Bundeskanzler kann alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der für die Tätigkeit der elektronischen Zustelldienste maßgeblichen rechtlichen Vorschriften zu kontrollieren. Wenn dies für die Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Voraussetzungen gemäß § 29 erforderlich ist, hat der Bundeskanzler weitere Auflagen vorzuschreiben.

(3) Wenn eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 29 wegfällt oder ihr ursprünglicher Mangel nachträglich hervorkommt, hat der Bundeskanzler die Behebung des Mangels – wenn eine solche möglich ist – innerhalb einer angemessenen Frist anzuordnen. Ist die Behebung des Mangels nicht möglich oder erfolgt sie nicht innerhalb der gesetzten Frist, ist die Zulassung durch Bescheid zu widerrufen.

Bestimmung des elektronischen Zustelldienstes gemäß § 28 Abs. 2 und der Höhe des Entgelts gemäß § 28

§ 31. (1) Zur Bestimmung jenes elektronischen Zustelldienstes, der die Leistungen gemäß § 28 Abs. 2 zu erbringen hat, hat der Bundeskanzler die Zustellleistung gemäß § 28 Abs. 1 und die Leistungen gemäß § 28 Abs. 2 in einem gemeinsamen Vergabeverfahren im Sinne des Bundesvergabegesetzes 2006, BGBl. I Nr. 17, auszuschreiben. Der Zuschlag darf nur einem rechtskräftig zugelassenen elektronischen Zustelldienst erteilt werden. Die Zulässigkeit der Erbringung der Zustellleistung durch andere zugelassene elektronische Zustelldienste als den ermittelten Zuschlagsempfänger wird von der Durchführung des Vergabeverfahrens nicht berührt. Die Höhe des von der Behörde für die Zustellleistung zu entrichtenden Entgelts gemäß § 28 Abs. 1 letzter Satz richtet sich nach dem Entgelt, das der im Vergabeverfahren gemäß dem ersten Satz ermittelte Zuschlagsempfänger für die Zustellleistung erhält.

(2) In Zeiträumen, in denen die Leistungen gemäß § 28 Abs. 2 nicht von einem gemäß Abs. 1 bestimmten elektronischen Zustelldienst erbracht werden, sind diese Leistungen durch einen vom Bundeskanzler eingerichteten Übergangszustelldienst zu erbringen; dieser Übergangszustelldienst unterliegt keiner Aufsicht nach § 30.“

42. In § 32 Abs. 1 Z 4 und § 36 wird das Wort „Adresse“ durch das Wort „Zustelladresse“ ersetzt.

43. In § 32 Abs. 1 Z 4 wird das Wort „Adressen“ durch das Wort „Zustelladressen“ ersetzt.

44. § 32 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Kunde hat Änderungen der in Abs. 1 Z 1, 3 und 4 bezeichneten Angaben dem elektronischen Zustelldienst bekannt zu geben; darüber hinaus kann er diesem mitteilen, innerhalb welcher Zeiträume er an einer elektronischen Zustelladresse nicht regelmäßig erreichbar ist. Der elektronische Zustelldienst hat diese Mitteilungen für Zwecke einer Abfrage nach § 33 ersichtlich zu machen.“

45. Die Überschrift vor § 33 lautet:

„Ermittlung von elektronischen Zustelldiensten“
46. § 33 Abs. 1 lautet:

„(1) Wenn an eine elektronische Zustelladresse zugestellt werden soll, muss die Behörde den für die Erbringung der Leistungen nach § 28 Abs. 2 zuständigen elektronischen Zustelldienst beauftragen, zu ermitteln, ob der Empfänger bei einem elektronischen Zustelldienst angemeldet ist. Liegt eine Anmeldung vor, sind die für eine Zustellung durch den betreffenden Zustelldienst erforderlichen Informationen und, wenn vorhanden, die für eine inhaltliche Verschlüsselung notwendigen Angaben an die Behörde zu übermitteln. Das zur elektronischen Zustellung bestimmte Dokument ist – wenn möglich, in verschlüsselter Form – an den betreffenden Zustelldienst zur weiteren Veranlassung zu übermitteln.“

47. In § 33 Abs. 2 erster Satz wird die Wortfolge „Die Abfrage an die Zustelldienste nach Abs. 1 darf ausschließlich für Zwecke der Verteilerleistung erfolgen“ durch die Wortfolge „Eine Abfrage an die elektronischen Zustelldienste darf nur auf Grund eines Auftrags nach Abs. 1 durchgeführt werden“ ersetzt.

48. § 33 Abs. 3 entfällt.
49. § 34 Abs. 1 lautet:

„(1) Der elektronische Zustelldienst, dem das zuzustellende Dokument übermittelt worden ist, hat den Empfänger ohne unnötigen Aufschub davon zu verständigen, dass ein Dokument für ihn zur Abholung von der technischen Einrichtung bereitliegt. Diese Verständigung hat an die elektronische Zustelladresse des Empfängers zu ergehen. Hat der Empfänger dem Zustelldienst mehrere solcher Adressen bekannt gegeben, so ist die Verständigung nach den näheren vertraglichen Vereinbarungen vorzunehmen; für den Eintritt der in Abs. 3 bis 5 normierten Rechtsfolgen ist der Zeitpunkt der erstmaligen Verständigung maßgeblich.“

50. In § 34 Abs. 2 Z 3 wird nach dem Wort „Abholfrist“ die Wortfolge „ , die zumindest zwei Wochen zu betragen hat“ eingefügt.

51. § 34 Abs. 3 erster und zweiter Satz lautet:

„Verzeichnet die technische Einrichtung des Zustelldienstes keine Abholung des Dokuments innerhalb der auf die Versendung der Verständigung folgenden 48 Stunden, so muss die elektronische Verständigung wiederholt werden. Wird das Dokument auch innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht abgeholt, so ist spätestens an dem auf den Tag der zweiten Versendung folgenden Werktag eine Verständigung mit dem in Abs. 2 bezeichneten Inhalt an die dem Zustelldienst bekannt gegebene Abgabestelle des Empfängers zu übersenden; die Übersendung an die Abgabestelle hat zu entfallen, wenn das Dokument nachträglich abgeholt worden ist.“
52. § 34 Abs. 4 zweiter Satz lautet:

„Wenn sich ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesenheit von der dem Zustelldienst bezeichneten Abgabestelle von der Verständigung gemäß Abs. 3 zweiter Satz keine Kenntnis erlangt hat, so wird die Zustellung erst an dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, jedenfalls aber mit der tatsächlichen Abholung des Dokuments innerhalb der Abholfrist.“
53. In § 36 Z 1 entfällt das Wort „nicht-elektronische“.
54. § 37 samt Überschrift lautet:

„Anwendungsbereich der elektronischen Zustellung
§ 37. (1) Soweit die für das Verfahren geltenden Vorschriften nicht anderes bestimmen, ist eine elektronische Zustellung nach den Bestimmungen dieses Abschnitts vorzunehmen.

(2) Abweichend von Abs. 1 kann die Behörde eine elektronische Zustellung ohne Zustellnachweis auch an eine vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in einem laufenden Verfahren angegebene andere elektronische Adresse vornehmen. Wenn in diesem Fall Zweifel daran bestehen, dass das zuzustellende Dokument in den Verfügungsbereich des Empfängers gelangt ist, so hat die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt der Zustellung von Amts wegen festzustellen.

(3) Für die elektronische Übergabe von Dokumenten durch die Behörde an den Empfänger im online-Dialogverkehr gilt § 24 sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Zustellung nur dann zulässig ist, wenn der Empfänger vor der elektronischen Entgegennahme des Dokuments der Behörde seine Identität und die Authentizität der Kommunikation in geeigneter Form nachgewiesen hat.

(4) Die elektronische Zustellung der Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff GOG.“

55. Die Überschrift vor § 38 lautet:

„4. Abschnitt

Schlussbestimmungen“

56. In § 40 Abs. 4 wird der Verweis „§ 40 Abs. 4 und 5“ durch den Verweis „§ 40 Abs. 5 und 6“ ersetzt.
57. § 40 Abs. 5 und 6 lautet:

„(5) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2007 dürfen von den Behörden jene Verfahren der elektronischen Zustellung, die am 29. Februar 2004 auf Grund gesetzlicher Vorschriften angewendet wurden, weitergeführt werden.

(6) Das Vergabeverfahren gemäß § 31 Abs. 1 ist spätestens neun Monate, nachdem zumindest drei elektronische Zustelldienste zugelassen worden sind, einzuleiten. Bis zum Tätigwerden des durch das Vergabeverfahren bestimmten Zustelldienstes erfüllt der vom Bundeskanzler eingerichtete Übergangszustelldienst die Leistungen nach § 28 Abs. 2 und kann auch Zustellleistungen im Sinn des § 28 Abs. 1 erbringen.“
58. Dem § 40 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) Für das In-Kraft-Treten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2006 geänderten oder eingefügten und für das Außer-Kraft-Treten der durch dieses Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen gilt:


1.
Die Überschrift vor § 1, § 2 Z 2, 4 und 9, § 3 samt Überschrift, § 4 samt Überschrift, § 5 samt Überschrift, § 7, § 9 Abs. 1 bis 3 und 6, § 10, die Überschrift vor § 13, § 13, § 14, § 16 Abs. 1, 3 und 4, § 17 Abs. 1 bis 3, § 18, § 19, § 20 Abs. 1 und 2, § 21, § 22 Abs. 2 und 3, § 23 Abs. 1, 2 und 4, § 24, § 25 Abs. 1, § 26 Abs. 1, die Überschrift vor § 28, die §§ 28 bis 31, § 32 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2, die Überschrift vor § 33, § 33 Abs. 1 und 2 erster Satz, § 34 Abs. 1, Abs. 2 Z 3, Abs. 3 erster und zweiter Satz und Abs. 4 zweiter Satz, § 36, § 37 samt Überschrift, die Überschrift vor § 38, § 40 Abs. 5 und 6 und § 41 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig treten § 2 Z 3 und § 33 Abs. 3 außer Kraft.


2.
Die Überschriften nach § 8 (zum früheren § 8a) und nach § 17 (zum früheren § 17a) treten mit Ablauf des 29. Februar 2004 außer Kraft.“

59. Folgender § 41 samt Überschrift wird angefügt:

„Sprachliche Gleichbehandlung
§ 41. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.“

Artikel 7

Änderung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985

Das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, BGBl. Nr. 10, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 89/2004, wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 1 bis 3 lauten:

„§ 1. Der Verwaltungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten und der erforderlichen Zahl von sonstigen Mitgliedern (Senatspräsidenten und Räten).
§ 2. (1) Die zu besetzenden Planstellen des Präsidenten und des Vizepräsidenten sind vom Bundeskanzler auszuschreiben, die Planstellen der sonstigen Mitglieder vom Präsidenten. Die Ausschreibung hat möglichst drei Monate vor, spätestens jedoch einen Monat nach Freiwerden der Planstelle zu erfolgen. Soweit sie vom selben Organ auszuschreiben sind, können mehrere Planstellen gemeinsam ausgeschrieben werden und kann mit der Ausschreibung einer Planstelle die Ausschreibung der durch die Ernennung auf diese Planstelle allenfalls freiwerdenden Planstelle (Folgeposten) verbunden werden.

(2) Die Planstelle ist im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ und in den für amtliche Kundmachungen bestimmten Landeszeitungen auszuschreiben; die Ausschreibung kann daneben auch auf andere geeignete Weise verlautbart werden.

(3) Für die Planstellen der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes mit Ausnahme des Präsidenten und des Vizepräsidenten sind von der Vollversammlung Dreiervorschläge zu erstatten und vom Präsidenten dem Bundeskanzler vorzulegen.
§ 3. Das Mitglied des Verwaltungsgerichtshofes hat, wenn es einen solchen Diensteid nicht bereits geleistet hat, bei Antritt seiner Planstelle den in § 29 Abs. 1 des Richterdienstgesetzes (RDG), BGBl. Nr. 305/1961, vorgesehenen Diensteid zu leisten. Für die Abnahme des Diensteides ist zuständig:


1.
der Bundespräsident hinsichtlich des Präsidenten und des Vizepräsidenten;


2.
der Präsident hinsichtlich der sonstigen Mitglieder.“

2. § 5 lautet:

„§ 5. Urlaube erteilt dem Präsidenten der Bundespräsident, dem Vizepräsidenten und den sonstigen Mitgliedern der Präsident.“

3. § 7 lautet:

„§ 7. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, sind die für das Dienstverhältnis der Richter des Obersten Gerichtshofes geltenden Bestimmungen des RDG auf das Dienstverhältnis der Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes mit folgenden Maßgaben sinngemäß anzuwenden:


1.
Dienstgericht im Sinne der §§ 79 Abs. 3, 82 Abs. 3 und 90 RDG ist die Vollversammlung.


2.
Disziplinargericht im Sinne der §§ 111 f RDG ist die Vollversammlung, Disziplinaranwalt im Sinne des § 118 Abs. 1 RDG der Generalprokurator beim Obersten Gerichtshof. Ein Beschluss, mit dem die Disziplinarstrafe der Dienstentlassung verhängt wird, bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.“
4. In § 8 wird das Wort „Stelle“ durch das Wort „Planstelle“ ersetzt.
5. § 10 Abs. 2 Einleitung lautet:

„Der Vollversammlung obliegt, abgesehen von ihrer Tätigkeit als Dienstgericht oder Disziplinargericht (§ 7), die Beschlussfassung über“

6. § 11 Abs. 2 lautet:

„(2) Den Senaten, die mit Angelegenheiten der Finanzverwaltung befasst sind, muss ein Mitglied angehören, das die Ernennungserfordernisse für den höheren Finanzdienst erfüllt.“
7. § 12 Abs. 2 lautet:

„(2) Würde ein aus dem Vorsitzenden, dem Berichter und dem rangältesten der übrigen Mitglieder des Fünfersenates bestehender Senat nicht dem § 11 Abs. 2 entsprechen, so tritt an die Stelle des letztgenannten Mitgliedes das nächstgereihte Mitglied des Fünfersenates, durch das der Senat vorschriftsmäßig zusammengesetzt ist.“

8. § 14 Abs. 2 lautet:
„(2) Anordnungen prozessleitender Art im Vorverfahren und Verfügungen, die nur zur Vorbereitung der Entscheidung dienen, ferner Entscheidungen und Verfügungen, die sich nur auf die Verfahrenshilfe beziehen (§ 61), sowie Entscheidungen über den Antrag, der Beschwerde oder eine einstweilige Verfügung zu treffen, trifft der Berichter ohne Senatsbeschluss.“
9. § 21 Abs. 1 lautet:

„(1) Parteien im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof sind


1.
der Beschwerdeführer,


2.
die belangte Behörde,


3.
in den Fällen des § 22 zweiter Satz auch der Bundesminister oder die Landesregierung,


4.
bei Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde gemäß Art. 131 B‑VG auch die durch den angefochtenen Bescheid Berechtigten (Mitbeteiligte).“

10. § 22 wird folgender zweiter Satz angefügt:

„Dies gilt nicht


1.
wenn in einer Angelegenheit des eigenes Wirkungsbereiches eines Selbstverwaltungsköpers ein Organ dieses Selbstverwaltungskörpers belangte Behörde ist oder


2.
wenn die belangte Behörde oder deren Mitglieder in Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden sind.“

11. § 24 Abs. 2 erster Satz lautet:

„Die Beschwerden und die Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§§ 45 und 46) sind durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt (Wirtschaftsprüfer) einzubringen.“

12. In § 24 wird folgender Abs. 2a eingefügt:

„(2a) Gleichschriften bedürfen keiner Unterschrift.“
13. § 24 Abs. 3 Z 2 lautet:


„2.
Die Gebühr beträgt 210 Euro. Der Bundeskanzler und der Bundesminister für Finanzen sind ermächtigt, die Eingabengebühr im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates durch Verordnung neu festzusetzen, sobald und soweit sich der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte Verbraucherpreisindex 2000 oder ein an dessen Stelle tretender Index gegenüber der für Juni 2006 verlautbarten und in der Folge gegenüber der der letzten Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um mehr als 10% geändert hat. Der neue Betrag ist aus dem im ersten Satz genannten Betrag im Verhältnis der Veränderung der für Juni 2006 verlautbarten Indexzahl zu der für die Neufestsetzung maßgebenden Indexzahl zu berechnen, jedoch auf ganze zehn Euro auf- oder abzurunden.“

14. In § 24 Abs. 3 Z 5 werden die Worte „einem Postamt“ durch die Worte „einer Post-Geschäftsstelle“ ersetzt.
15. § 25 samt Überschrift lautet:

„Akteneinsicht

§ 25. (1) Die Parteien können beim Verwaltungsgerichtshof in die ihre Rechtssache betreffenden Akten Einsicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien, Auszüge oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit der Verwaltungsgerichtshof die die Rechtssache betreffenden Akten elektronisch führt, kann er Akteneinsicht auch gewähren, indem er den Zugriff auf die Akten oder Aktenteile über das Internet ermöglicht.

(2) Entwürfe zu Erkenntnissen und Beschlüssen des Verwaltungsgerichtshofes und Niederschriften über seine Beratungen und Abstimmungen sind von der Akteneinsicht ausgeschlossen.

(3) Der Berichter hat Akten oder Aktenteile von der Akteneinsicht auszunehmen,


1.
soweit dies zum Schutz von im Art. 20 Abs. 3 B‑VG genannten öffentlichen Interessen erforderlich ist oder


2.
soweit an in den Akten enthaltenen personenbezogenen Daten schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen gemäß § 1 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, bestehen und weder eine Zustimmung des Betroffenen vorliegt noch überwiegende berechtigte Interessen der Partei die Einsichtnahme erfordern.

Im Zweifel kann er einen Beschluss des Senates einholen.
(4) Die belangte Behörde kann bei der Vorlage der Akten des Verwaltungsverfahrens verlangen, dass bestimmte, im Vorlagebericht genau zu bezeichnende Akten oder Aktenteile aus im Abs. 3 Z 1 genannten Gründen von der Akteneinsicht ausgenommen werden. Hält der Berichter dieses Verlangen für zu weitgehend, hat er die belangte Behörde zu seinen Bedenken zu hören und kann im Zweifel einen Beschluss des Senates einholen. Ohne Zustimmung der belangten Behörde darf die Einsicht in jene Akten oder Aktenteile nicht gewährt werden, die diese im Verwaltungsverfahren von der Akteneinsicht ausschließen durfte.“

16. § 26 Abs. 1 Z 1 lautet:


„1.
in den Fällen des Art. 131 Abs. 1 Z 1 B‑VG mit der Erlassung des Bescheides gegenüber dem Beschwerdeführer;“
17. § 26 Abs. 2 wird durch folgende Abs. 1a und 2 ersetzt:

„(1a) Die Frist zur Anfechtung eines Bescheides gemäß Art. 131 B‑VG endet jedoch spätestens sechs Monate, nachdem der Bescheid erlassen wurde.

(2) Die Beschwerde kann auch erhoben werden, bevor der Bescheid dem Beschwerdeführer gegenüber erlassen worden ist. Für das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof gilt in diesem Fall der Bescheid als an dem Tag dem Beschwerdeführer gegenüber erlassen, an dem dieser von seinem Inhalt Kenntnis erlangt hat.“

18. In § 27 Abs. 1 wird vor den Worten „Instanzenzug“ und „Instanzenzuges“ jeweils das Wort „administrativen“ eingefügt.

19. § 27 Abs. 2 und 3 wird durch folgenden Abs. 2 ersetzt:

„(2) Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof gemäß Art. 139, 139a, 140 oder 140a B‑VG oder eines Vorabentscheidungsverfahrens vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist in die Entscheidungsfrist nach Abs. 1 nicht einzurechnen. Solange ein solches Verfahren anhängig ist, kann eine Säumnisbeschwerde nicht erhoben werden.“

20. Nach § 27 wird folgender § 27a samt Überschrift eingefügt:

„Säumnisbeschwerde in Verwaltungsstrafsachen

§ 27a. In Verwaltungsstrafsachen, in denen nur dem Beschuldigten das Recht der Berufung zusteht, ist die Erhebung einer Beschwerde wegen Verletzung der Pflicht zur Erlassung des Straferkenntnisses ausgeschlossen.“

21. § 28 Abs. 1 Z 2 lautet:


„2.
die Bezeichnung der Behörde, die den Bescheid (die Weisung) erlassen hat (belangte Behörde),“
22. In § 28 Abs. 3 zweiter Satz werden nach der Wortfolge „oberste Behörde“ die Worte „oder der unabhängige Verwaltungssenat“ eingefügt.

23. § 28 Abs. 3 letzter Satz lautet:

„Ferner ist glaubhaft zu machen, dass die Frist zur Erhebung der Säumnisbeschwerde gemäß § 27 Abs. 1 abgelaufen ist.“

24. § 28 Abs. 5 lautet:
„(5) Beschwerden nach Art. 131 B‑VG ist eine Ausfertigung, Abschrift oder Kopie des angefochtenen Bescheides anzuschließen, wenn dem Beschwerdeführer der Bescheid zugestellt worden ist. Beschwerden gegen eine Weisung (Art. 81a Abs. 4 B‑VG) ist eine Ausfertigung, Abschrift oder Kopie der angefochtenen Weisung anzuschließen, wenn sie schriftlich ergangen ist.“

25. Nach § 30 wird folgender § 30a samt Überschrift eingefügt:

„Einstweilige Verfügungen

§ 30a. (1) Der Verwaltungsgerichtshof hat auf Antrag eine einstweilige Verfügung zu erlassen, soweit dies zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen oder überwiegender Interessen Dritter erforderlich ist, um einen drohenden unwiederbringlichen Schaden abzuwenden. Der Antragsteller hat die Notwendigkeit einer einstweiligen Verfügung glaubhaft zu machen.
(2) Der Verwaltungsgerichtshof hat die gelindeste Maßnahme zu erlassen, die geeignet ist, den Schaden im Sinn des Abs. 1 abzuwenden. Durch die Erlassung einer einstweiligen Verfügung darf die Entscheidung über die Beschwerde nicht vorweggenommen werden.

(3) Der Beschluss über die Erlassung einer einstweiligen Verfügung ist zu begründen. Der Verwaltungsgerichtshof kann die Erlassung einer einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung durch den Antragsteller abhängig machen.

(4) § 30 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 sowie § 63 Abs. 2 sind sinngemäß anzuwenden.“

26. § 31 Abs. 1 Z 1 lautet:


„1.
in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a AVG), ihr Mündel oder ihr Pflegebefohlener beteiligt sind;“

27. § 31 Abs. 1 Z 2 entfällt.

28. In § 33 Abs. 1, § 35 Abs. 1 und 2, § 45 Abs. 3 und § 46 Abs. 4 entfällt jeweils die Wortfolge „in nichtöffentlicher Sitzung“.

29. In § 33 Abs. 2 und § 36 Abs. 6 wird das Wort „Anberaumung“ jeweils durch das Wort „Setzung“ ersetzt.

30. § 34 Abs. 1 und 2 lautet:

„(1) Beschwerden, deren Behandlung


1.
die offenbare Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes,


2.
die Versäumung der Einbringungsfrist,


3.
die Einwendung der rechtskräftig entschiedenen Sache,


4.
der Mangel der Legitimation oder


5.
der Mangel des Rechtsschutzbedürfnisses

entgegensteht, sind ohne weiteres Verfahren mit Beschluss zurückzuweisen.

(2) Beschwerden, denen kein solcher Umstand entgegensteht, bei denen jedoch die maßgeblichen Vorschriften über die Form und den Inhalt (§§ 23, 24, 28, 29) nicht eingehalten wurden, sind dem Einschreiter zur Behebung dieser Mängel innerhalb einer gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist zurückzustellen. Dem Einschreiter ist es freizustellen, dem Mängelbehebungsauftrag durch die Einbringung eines neuen, mängelfreien Schriftsatzes unter gleichzeitiger Wiedervorlage des zurückgestellten Schriftsatzes zu entsprechen. Die Versäumung dieser Frist oder die unvollständige Erfüllung des Mängelbehebungsauftrages gelten als Zurückziehung.“
31. § 34 Abs. 4 lautet:

„(4) Auf Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens und auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind die Abs. 1 bis 3 sinngemäß anzuwenden.“
32. In § 36 Abs. 2 zweiter Satz wird das Wort „Verwaltungsbehörde“ durch die Worte „belangte Behörde“ ersetzt.

33. § 36 Abs. 2 letzter Satz entfällt.

34. § 36 Abs. 4 entfällt.
35. § 36 Abs. 5 lautet:

„(5) Eine Ausfertigung der Gegenschrift samt Beilagen ist den anderen Parteien zuzustellen.“

36. § 36 Abs. 7 letzter Satz lautet:

„Die Gegenäußerung ist der belangten Behörde zuzustellen.“
37. § 38 Abs. 2 lautet:

„(2) Die belangte Behörde hat die Akten vorzulegen. Unterlässt sie dies, so kann der Verwaltungsgerichtshof, wenn er die belangte Behörde auf diese Säumnisfolge vorher ausdrücklich hingewiesen hat, auf Grund der Behauptungen des Beschwerdeführers erkennen.“
38. § 38a Abs. 3 Z 1 lit. c lautet:


„c)
Die Frist zur Erhebung einer Säumnisbeschwerde gemäß § 27 Abs. 1 sowie in den die einzelnen Gebiete der Verwaltung regelnden Gesetzen vorgesehene Entscheidungsfristen werden gehemmt.“
39. Die Überschrift vor § 39 und § 39 lauten:

„Verhandlung

§ 39. (1) Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet über die Beschwerde in nichtöffentlicher Sitzung ohne vorhergehende mündliche Verhandlung.

(2) Der Verwaltungsgerichtshof hat eine mündliche Verhandlung durchzuführen


1.
von Amts wegen oder auf Antrag einer Partei in Rechtssachen, in denen dies gemäß Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, geboten ist, oder


2.
auf Antrag einer Partei auch in sonstigen Rechtssachen, wenn die Rechtssache nicht auf Grund der Aktenlage ohne mündliche Erörterung entschieden werden kann.

In Rechtssachen im Sinne der Z 2 kann der Verwaltungsgerichtshof auch von Amts wegen eine mündliche Verhandlung durchführen, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist.

(3) Ein Antrag auf Durchführung einer Verhandlung ist vom Beschwerdeführer innerhalb der Frist zur Erhebung der Beschwerde, von der belangten Behörde oder allfälligen Mitbeteiligten innerhalb der Frist zur Erstattung der Gegenschrift zu stellen. Ein solcher Antrag kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.

(4) Hat eine Verhandlung vor dem Fünfersenat stattgefunden, so ist sie vor dem verstärkten Senat (§ 13) nur dann zu wiederholen, wenn der verstärkte Senat dies beschließt.“

40. § 40 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Vorsitzende ordnet die Verhandlung an:


1.
auf Antrag des Berichters,


2.
von Amts wegen oder


3.
wenn der Senat dies beschließt.“

41. § 40 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Verhandlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit kann durch Beschluss des Senates ausgeschlossen werden, soweit dies aus den in Art. 6 Abs. 1 zweiter Satz EMRK genannten Gründen notwendig ist. In einem solchen Fall kann jede Partei verlangen, dass drei Personen ihres Vertrauens der Zutritt gestattet werde.“

42. Nach § 41 wird folgender § 41a samt Überschrift eingefügt:

„Entscheidungsfrist

§ 41a. (1) In Rechtssachen, in denen gemäß Art. 6 Abs. 1 EMRK innerhalb angemessener Frist zu entscheiden ist, hat der Verwaltungsgerichtshof tunlichst binnen eines Jahres zu entscheiden.

(2) Entscheidet der Verwaltungsgerichtshof nicht innerhalb eines Jahres, so kann jede Partei einen Fristsetzungsantrag an den Präsidenten stellen. Wenn die Überschreitung der Entscheidungsfrist auf ein überwiegendes Verschulden des Senates oder des Berichters zurückzuführen ist, hat der Präsident dem Antrag stattzugeben und dem Senat unter voller Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit der Mitglieder eine angemessene Frist für die Entscheidung zu setzen; andernfalls hat er den Antrag abzuweisen.“
43. In § 42 Abs. 4 erster Satz wird das Wort „Behörde“ durch die Worte „belangten Behörde“ ersetzt.
44. § 43 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Die Verwendung einer Amtssignatur gemäß § 19 Abs. 1 des E‑Government-Gesetzes – E‑GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, die zumindest die Anforderungen des § 2 Z 3 lit. a, b und d des Signaturgesetzes – SigG, BGBl. I Nr. 190/1999, erfüllt, entfaltet jedenfalls die Wirkung einer Beglaubigung durch die Kanzlei.“

45. § 43 Abs. 8 erster Satz lautet:

„In den Fassungen des Erkenntnisses, die allgemein zugänglich oder für die Veröffentlichung bestimmt sind, sind personenbezogene Daten insoweit zu anonymisieren, als daran schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen gemäß § 1 Abs. 1 DSG 2000 bestehen und weder eine Zustimmung des Betroffenen vorliegt noch überwiegende berechtigte Interessen Dritter die Veröffentlichung dieser Daten erfordern.“

46. § 47 Abs. 2 Z 1 lautet:


„1.
der Beschwerdeführer obsiegende, die belangte Behörde unterlegene Partei im Fall der Aufhebung des angefochtenen Bescheides;“

47. § 47 Abs. 5 lautet:
(5) Der auf Grund dieses Bundesgesetzes von der belangten Behörde zu leistende Aufwandersatz ist von jenem Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen sie in der Beschwerdesache gehandelt hat oder handeln hätte sollen. Diesem Rechtsträger fließt auch der Aufwandersatz zu, der auf Grund dieses Bundesgesetzes an die belangte Behörde geleistet wird.“
48. § 48 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Beschwerdeführer hat als obsiegende Partei Anspruch auf Ersatz


1.
der Kommissionsgebühren und der Eingabengebühr nach § 24 Abs. 3, die er im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof zu entrichten hat, sowie der Barauslagen des Verwaltungsgerichtshofes, für die er aufzukommen hat;


2.
des Aufwandes, der für ihn mit der Einbringung der Beschwerde durch einen Rechtsanwalt (Wirtschaftsprüfer) verbunden war (Schriftsatzaufwand);


3.
der Reisekosten (Fahrt- und Aufenthaltskosten), die für ihn mit der Wahrnehmung seiner Parteirechte in Verhandlungen vor dem Verwaltungsgerichtshof verbunden waren;


4.
des sonstigen Aufwandes, der für ihn mit der Vertretung durch einen Rechtsanwalt (Wirtschaftsprüfer) in Verhandlungen vor dem Verwaltungsgerichtshof verbunden war (Verhandlungsaufwand).“

49. In § 48 Abs. 2 Z 1 werden die Worte „ihrer Akten“ durch die Worte „der Akten des Verwaltungsverfahrens“ ersetzt.

50. § 48 Abs. 3 lautet:

„(3) Ein Mitbeteiligter hat als obsiegende Partei Anspruch auf Ersatz


1.
der Kommissionsgebühren und der Eingabengebühr nach § 24 Abs. 3, die er im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof zu entrichten hat, sowie der Barauslagen des Verwaltungsgerichtshofes, für die er aufzukommen hat;


2.
des Aufwandes, der für ihn mit der Einbringung einer Gegenschrift durch einen Rechtsanwalt (Wirtschaftsprüfer) verbunden war (Schriftsatzaufwand);


3.
der Reisekosten (Fahrt- und Aufenthaltskosten), die für ihn mit der Wahrnehmung seiner Parteirechte in Verhandlungen vor dem Verwaltungsgerichtshof verbunden waren;


4.
des sonstigen Aufwandes, der für ihn mit der Vertretung durch einen Rechtsanwalt (Wirtschaftsprüfer) in Verhandlungen vor dem Verwaltungsgerichtshof verbunden war (Verhandlungsaufwand).“

51. § 49 Abs. 1 lautet:

„(1) Als Ersatz für den Schriftsatz- und den Verhandlungsaufwand gemäß § 48 Abs. 1 und 3 Z 2 und 4 sind Pauschalbeträge zu zahlen, deren Höhe vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates durch Verordnung in einem Ausmaß festzustellen ist, das den durchschnittlichen Kosten der Einbringung eines der im § 48 Abs. 1 und 3 Z 2 genannten Schriftsätze bzw. der Vertretung durch einen Rechtsanwalt entspricht.“

52. In § 49 Abs. 2 erster Satz und Abs. 4 wird das Wort „Pauschbeträge“ jeweils durch das Wort „Pauschalbeträge“ ersetzt.

53. § 49 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

„Die Höhe der Pauschalbeträge für den Schriftsatz- und für den Verhandlungsaufwand darf jedoch die Hälfte der Pauschalbeträge nicht übersteigen, die auf Grund des Abs. 1 als Ersatz für den Schriftsatzaufwand gemäß § 48 Abs. 1 Z 2 bzw. für den Verhandlungsaufwand gemäß § 48 Abs. 1 Z 4 festgestellt werden.“
54. § 50 lautet:

„§ 50. In Fällen, in denen ein Bescheid vom Verwaltungsgerichtshof teilweise aufgehoben wurde, ist die Frage des Anspruches auf Aufwandersatz (§ 47) so zu beurteilen, wie wenn der Bescheid zur Gänze aufgehoben worden wäre.“

55. § 52 Abs. 2 dritter Satz lautet:

„Kommissionsgebühren, die Eingabengebühr nach § 24 Abs. 3 und Barauslagen sind in dem Ausmaß zu ersetzen, in dem sie zu entrichten waren.“
56. In § 54 Abs. 2 wird das Zitat „§ 49 Abs. 1“ durch das Zitat „§ 49 Abs. 1 und 2“ ersetzt.

57. In § 55 Abs. 1 und § 56 wird das Wort „Pauschbetrag“ jeweils durch das Wort „Pauschalbetrag“ ersetzt.
58. In § 55 werden die Abs. 2 bis 4 durch folgenden Abs. 2 ersetzt:

„(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn


1.
die belangte Behörde Gründe nachzuweisen vermag, die eine fristgerechte Erlassung des Bescheides unmöglich gemacht haben, und diese Gründe dem Beschwerdeführer vor Einbringung der Säumnisbeschwerde bekannt gegeben hat,


2.
die Verzögerung der behördlichen Entscheidung ausschließlich auf das Verschulden der Partei zurückzuführen war oder


3.
die der Säumnisbeschwerde zugrunde liegende Verwaltungssache mutwillig betrieben wird.“

59. Nach § 56 wird folgender § 56a eingefügt:

„§ 56a. Ist das Rechtsschutzbedürfnis des Beschwerdeführers (Antragstellers) nach der Einbringung der Beschwerde (des Antrages) weggefallen, so ist die Frage des Anspruches auf Ersatz seiner Aufwendungen so zu beurteilen, wie wenn dies nicht der Fall gewesen wäre.“

60. In § 57 wird das Zitat „§§ 47 bis 56“ durch das Zitat „§§ 47 bis 56a“ ersetzt.

61. § 58 lautet:

„§ 58. Soweit die §§ 47 bis 56a nicht anderes bestimmen, hat jede Partei den ihr im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof erwachsenden Aufwand selbst zu tragen.“

62. § 59 Abs. 2 Z 4 lautet:


„4.
für Leistungen betreffend Kommissionsgebühren und Barauslagen binnen einer Woche nach dem Entstehen der Leistungspflicht.“

63. § 59 Abs. 3 dritter Satz lautet:

„Wurde jedoch bis zur Entscheidung zumindest ein allgemeiner Antrag auf Zuerkennung von Aufwandersatz gestellt, so sind die Pauschalbeträge für Schriftsatzaufwand, Vorlageaufwand und Verhandlungsaufwand sowie die tatsächlich entrichteten Kommissionsgebühren und die Eingabengebühr nach § 24 Abs. 3 im gebührenden Ausmaß jedenfalls zuzusprechen.“
64. § 59 Abs. 4 zweiter bis vierter Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Die Exekution dieser Entscheidungen wird von den ordentlichen Gerichten durchgeführt. Die Vollstreckbarkeit der Entscheidung über den Aufwandersatz ist der obsiegenden Partei von der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichtshofes auf einer Ausfertigung dieser Entscheidung zu bestätigen.“

65. § 59 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Der Ersatz der Aufwendungen ist dem Beschwerdeführer als unterlegene Partei auf Antrag insoweit nachzusehen, als dadurch sein notwendiger Unterhalt und der Unterhalt der Personen, für den er nach dem Gesetz zu sorgen hat, gefährdet würden.“
66. § 60 entfällt.

67. § 61 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Wünschen der Partei über die Auswahl dieses Rechtsanwalts ist im Einvernehmen mit dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu entsprechen.“
68. In § 62 Abs. 2 werden die Worte „säumig gewordene Behörde“ durch die Worte „belangte Behörde“ ersetzt.
69. § 63 Abs. 2 letzter Satz entfällt.

70. Die Überschrift zum 2. Unterabschnitt des II. Abschnittes lautet:

„2. Unterabschnitt

Besondere Bestimmungen über Beschwerden in Amts- und Organhaftungssachen sowie in Angelegenheiten der Nachprüfung im Rahmen der Vergabe von Aufträgen“
71. In § 64 wird das Klammerzitat „(§ 11 Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949; § 9 Organhaftpflichtgesetz, BGBl. Nr. 181/1967)“ durch das Klammerzitat „(§ 11 des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. Nr. 20/1949; § 9 des Organhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 181/1967; § 341 Abs. 4 des Bundesvergabegesetzes 2006, BGBl. I Nr. 17)“ ersetzt.

72. In § 65 Abs. 1 wird das Klammerzitat „(§ 11 Amtshaftungsgesetz; § 9 Organhaftpflichtgesetz)“ durch das Klammerzitat „(§ 11 des Amtshaftungsgesetzes; § 9 des Organhaftpflichtgesetzes; § 341 Abs. 4 des Bundesvergabegesetzes 2006)“ ersetzt.

73. § 65 Abs. 3 lautet:

„(3) Der Verwaltungsgerichtshof hat die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, aufzufordern, die Akten des Verwaltungsverfahrens, soweit sie nicht bereits dem Akt des antragstellenden Gerichtes beiliegen, binnen zwei Wochen vorzulegen. Kommt die Behörde dieser Aufforderung nicht nach, kann der Verwaltungsgerichtshof,


1.
wenn es sich um ein gemäß § 11 des Amtshaftungsgesetzes eingeleitetes Verfahren handelt, seinen Beschluss auf Grund der ihm vorliegenden Akten und der Behauptung des Klägers,


2.
wenn es sich um ein gemäß § 9 des Organhaftpflichtgesetzes eingeleitetes Verfahren handelt, auf Grund der ihm vorliegenden Akten und der Behauptungen des Beklagten,


3.
wenn es sich um ein gemäß § 341 Abs. 4 des Bundesvergabegesetzes 2006 eingeleitetes Verfahren handelt, auf Grund der ihm vorliegenden Akten und der Behauptungen der Parteien des Rechtsstreites vor dem Antrag stellenden Gericht

fassen.“

74. § 70 samt Überschrift lautet:

„Ergänzende Bestimmungen

§ 70. Soweit sich aus den §§ 64 bis 69 nicht anderes ergibt, gelten die §§ 22 bis 25, § 29, § 31, § 32, § 33 Abs. 2, § 33a, § 34, § 36 Abs. 8, § 38b, § 40, § 41 Abs. 1, § 43 Abs. 1 bis 5 und 7 bis 9 sowie die §§ 45, 46 und 62 Abs. 1 sinngemäß.“

75. § 71 wird durch folgenden § 71 samt Überschrift ersetzt:

„Sprachliche Gleichbehandlung

§ 71. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.“

76. § 72 samt Überschrift lautet:

„Vollziehung

§ 72. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist


1.
hinsichtlich des I. Abschnittes, soweit in diesem nicht anderes bestimmt ist, der Präsident,


4.
hinsichtlich des II. und III. Abschnittes, soweit in diesen nicht anderes bestimmt ist, die Bundesregierung

betraut.“
77. § 73 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Die §§ 1 bis 3, § 5, § 7, § 8, § 10 Abs. 2 Einleitung, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 22 zweiter Satz, § 24 Abs. 2 erster Satz, Abs. 2a und Abs. 3 Z 2 und 5, § 25 samt Überschrift, § 26 Abs. 1, § 27, § 27a samt Überschrift, § 28 Abs. 1 Z 2, Abs. 3 und 5, § 30a samt Überschrift, § 31 Abs. 1 Z 1, § 33 Abs. 1 und 2, § 34 Abs. 1, 2 und 4, § 35 Abs. 1 und 2, § 36 Abs. 2 und 5 bis 7, § 38 Abs. 2, § 38a Abs. 3 Z 1 lit. c, die Überschrift vor § 39, § 39, § 40 Abs. 1 und Abs. 4, § 41a samt Überschrift, § 42 Abs. 4, § 43 Abs. 3 und 8, § 45 Abs. 3, § 46 Abs. 4, § 47 Abs. 2 Z 1 und Abs. 5, § 48 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und Abs. 3, § 49 Abs. 1, 2 und 4, § 50, § 52 Abs. 2, § 54 Abs. 2, §§ 55 bis 58, § 59 Abs. 2 Z 4 und Abs. 3 bis 5, § 61 Abs. 2, § 62 Abs. 2, die Überschrift zum 2. Unterabschnitt des II. Abschnittes, § 64, § 65 Abs. 1 und 3, § 70 samt Überschrift, § 71 samt Überschrift und § 72 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig treten § 31 Abs. 1 Z 2, § 36 Abs. 4, § 49 Abs. 1 zweiter Satz, § 60 und § 63 Abs. 2 letzter Satz außer Kraft.“

Artikel 8

Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 165/2005, wird wie folgt geändert:

1. § 1 lautet:

„§ 1. Der Verfassungsgerichtshof besteht aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, zwölf weiteren Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern.“
2. In § 2 Abs. 1 letzter Satz und § 84 Abs. 1 entfallen nach dem Wort „Präsident“ die Worte „des Verfassungsgerichtshofes“.

3. § 3 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß, wenn das Amt des Präsidenten oder des Vizepräsidenten erledigt ist.“

4. § 4 lautet:

„§ 4. (1) Den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes gebühren monatliche Bezüge. Diese betragen für


1.
den Präsidenten 180%,


2.
den Vizepräsidenten und die ständigen Referenten (mit Ausnahme eines mit der Funktion eines ständigen Referenten betrauten Vizepräsidenten) 160%,


3.
die übrigen Mitglieder 90%

des monatlichen Bezuges eines Mitgliedes des Nationalrates (Ausgangsbetrag). Die Anpassung des Ausgangsbetrages richtet sich nach § 3 des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr. 64/1997.

(2) Außer den Bezügen gebühren den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes Sonderzahlungen in sinngemäßer Anwendung der §§ 3 Abs. 3 und 7 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54.

(3) Für den Anfall und die Einstellung der Bezüge gilt § 4 des Bundesbezügegesetzes, BGBl. I Nr. 64/1997.

(4) Dem Präsidenten gebührt ein Dienstwagen; § 9 Abs. 2 Bundesbezügegesetz gilt. Mit Einverständnis des Präsidenten ist dessen Dienstwagen auch dem Vizepräsidenten und den übrigen Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes für Dienstfahrten zur Verfügung zu stellen.

(5) Außer den Bezügen ist der Präsident einem Bundesminister, der Vizepräsident einem Staatssekretär, der mit der Besorgung bestimmter Aufgaben betraut ist, gleichgestellt.“

5. Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5. Ersatzmitgliedern des Verfassungsgerichtshofes gebührt für jeden Sitzungstag eine Entschädigung in der Höhe von einem Zehntel des Bezuges gemäß § 4 Abs. 1 Z 3, höchstens jedoch in der Höhe dieses Bezuges.“

6. § 5a lautet:

„§ 5a. Außer den Bezügen und Entschädigungen gemäß den §§ 4 und 5 gebührt den nicht in Wien wohnenden Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Verfassungsgerichtshofes für jede Sitzung eine Vergütung der Reisekosten und eine Vergütung der durch den Aufenthalt in Wien verursachten besonderen Kosten. Das Ausmaß der Reisekosten und der durch den Aufenthalt in Wien verursachten besonderen Kosten wird durch Verordnung der Bundesregierung geregelt.“
7. § 5b Abs. 1 letzter Satz lautet:

„Der Ruhebezug gebührt mit Beginn des auf den Antrag folgenden Monats.“

8. § 5b Abs. 2 lautet:

„(2) Für den Ruhebezug gelten die pensionsrechtlichen Bestimmungen für öffentlich-rechtliche Bundesbedienstete sinngemäß mit folgenden Maßgaben:


1.
Die Ruhegenussbemessungsgrundlage beträgt 80% des Bezuges gemäß § 4 Abs. 1 Z 3.


2.
§ 5 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass


a)
anstelle der Versetzung in den Ruhestand die Amtsenthebung vor dem vollendeten 65. Lebensjahr nach § 10 Abs. 1 Z 1 oder 4 zu treten hat,

b)
die Ruhegenussbemessungsgrundlage von 80% für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Amtsenthebung und dem Ablauf des Monats liegt, in dem das Mitglied sein 65. Lebensjahr vollendet haben wird, um 0,28 Prozentpunkte zu kürzen ist und


c)
auf das nach lit. a und b jeweils in Betracht kommende Lebensjahr § 236c Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, anzuwenden ist.


3.
Nach Vollendung von acht Jahren der Amtstätigkeit gebühren 40% der Ruhegenussbemessungsgrundlage, für jedes weitere volle Jahr der Amtstätigkeit erhöht sich der Ruhebezug um 5%, für jeden restlichen vollen Monat der Amtstätigkeit um 0,417% der Ruhegenussbemessungsgrundlage.


4.
Kein Anspruch auf Ruhebezug besteht, wenn die Amtstätigkeit infolge eines der im § 10 Abs. 1 Z 2 und 3 genannten Gründe endet.


5.
Die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2003 nach der bis zu diesem Tag geltenden Rechtslage erworbenen Anwartschaften bleiben unberührt.“
9. In § 5c Abs. 1 zweiter Satz wird die Abkürzung „v. H.“ jeweils durch die Abkürzung „%“ ersetzt.

10. In § 5c Abs. 1 vierter Satz wird das Zitat „§ 5b Abs. 2 letzter Satz“ durch das Zitat „§ 5b Abs. 2 Z 2 lit. b“ ersetzt.

11. § 5e erster Satz lautet:

„Das Mitglied kann auf die Anwartschaft auf Ruhebezug nach den §§ 5b und 5c Abs. 2, auf die Anwartschaft auf Zulage nach § 5c Abs. 1 oder auf beide Anwartschaften verzichten.“

12. § 5h Z 1 lautet:


„1.
An die Stelle des Ausdrucks „monatlich wiederkehrende Geldleistungen nach diesem Bundesgesetz“ tritt der Ausdruck „Ruhebezüge und Versorgungsbezüge nach den §§ 5b bis 5g des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953“.“

13. § 6 Abs. 2 letzter Satz lautet:

„Der erste und zweite Satz gelten sinngemäß, wenn das Amt eines Mitgliedes erledigt ist.“

14. § 7 Abs. 2 lit. c lautet:


„c)
über Rechtssachen, die in nichtöffentlicher Sitzung erledigt werden, mit Ausnahme jener Fälle, in denen der Verfassungsgerichtshof gemäß § 10 Zuständigkeiten des Disziplinargerichtes (Disziplinarsenates) oder des Dienstgerichtes ausübt;“

15. § 8 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Verfassungsgerichtshofes haben vor Antritt ihres Amtes folgende Pflichtenangelobung zu leisten:

Ich gelobe, dass ich bei der Ausübung meines Amtes die in der Republik Österreich geltende Rechtsordnung unverbrüchlich beachten und meine ganze Kraft in den Dienst der Republik stellen werde.“

16. In § 8 Abs. 2, § 75 Abs. 1 und § 85 Abs. 4 entfallen nach dem Wort „Präsidenten“ die Worte „des Verfassungsgerichtshofes“.

17. § 9 lautet:

„§ 9. Urlaube erteilt dem Präsidenten der Bundespräsident, dem Vizepräsidenten und den weiteren Mitgliedern sowie den Ersatzmitgliedern der Präsident.“

18. § 10 lautet:

„§ 10. (1) Ein Mitglied oder Ersatzmitglied ist durch Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes seines Amtes zu entheben,

1.
wenn ein Umstand eintritt, der nach Art. 147 Abs. 4 B‑VG ausschließt, dass das Mitglied (Ersatzmitglied) dem Verfassungsgerichtshof weiter angehört, oder


2.
wenn die Voraussetzungen des Art. 147 Abs. 7 B‑VG vorliegen oder


3.
wenn das Mitglied (Ersatzmitglied) sich durch sein Verhalten in oder außerhalb seines Amtes der Achtung und des Vertrauens, die sein Amt erfordert, unwürdig gezeigt oder die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit gröblich verletzt hat, oder


4.
wenn das Mitglied (Ersatzmitglied) nicht mehr voll handlungsfähig ist oder nicht mehr über die uneingeschränkte persönliche, geistige, fachliche und körperliche Eignung für sein Amt verfügt.

(2) Auf das Verfahren zur Enthebung eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) von seinem Amt in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 sind die §§ 112 Abs. 1 und 2, 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 118 bis 120, 122, 123, 125 bis 127, 128 Abs. 1, 129, 130 Abs. 2 bis 4, 132 bis 136, 143, 144, 146 Abs. 1, 147, 148 und 150 RDG mit folgenden Maßgaben sinngemäß anzuwenden:


1.
Die Zuständigkeiten des Disziplinargerichtes (Disziplinarsenates) werden vom Verfassungsgerichtshof ausgeübt.


2.
Der Generalprokurator hat im Verfahren die durch Abs. 1 Z 1 bis 3 geschützten Interessen zu vertreten.


3.
Als Verteidiger kann ein ehemaliges Mitglied (Ersatzmitglied) des Verfassungsgerichtshofes oder eine in die Verteidigerliste eingetragene Person beigezogen oder bestellt werden.


4.
Erachtet der Verfassungsgerichtshof, dass kein Grund zu Fortsetzung des Verfahrens vorliegt, so hat er es durch Beschluss einzustellen.


5.
Beschlüsse außerhalb der mündlichen Verhandlung werden vom Verfassungsgerichtshof in nichtöffentlicher Sitzung gefasst.


6.
Die Zuständigkeit zur Verfügung der einstweiligen Enthebung vom Amt (einstweiligen Suspendierung) wird vom Präsidenten ausgeübt.

(3) Auf das Verfahren zur Enthebung eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) von seinem Amt im Fall des Abs. 1 Z 4 sind die §§ 94 bis 96, 112 Abs. 1 und 2, 113 Abs. 1, 114 Abs. 1, 115 Abs. 1, 118 bis 120, 122, 123, 125 bis 127, 128 Abs. 1, 129, 130 Abs. 2 bis 4, 132 bis 136, 143 und 144 RDG mit folgenden Maßgaben sinngemäß anzuwenden:


1.
Die Zuständigkeiten des Dienstgerichtes werden vom Verfassungsgerichtshof ausgeübt.


2.
Der Generalprokurator hat im Verfahren die durch Abs. 1 Z 4 geschützten Interessen zu vertreten.


3.
Der Kurator im Sinne des § 94 RDG ist aus dem Kreis der ehemaligen Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Verfassungsgerichtshofes zu bestellen.


4.
Erachtet der Verfassungsgerichtshof, dass kein Grund zu Fortsetzung des Verfahrens vorliegt, so hat er es durch Beschluss einzustellen.


5.
Beschlüsse außerhalb der mündlichen Verhandlung werden vom Verfassungsgerichtshof in nichtöffentlicher Sitzung gefasst.


6.
Die Zuständigkeit zur Verfügung der einstweiligen Enthebung vom Amt wird vom Präsidenten ausgeübt.

(4) Soweit in den Abs. 2 und 3 nicht anderes bestimmt ist, sind auf das Verfahren zur Enthebung eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) von seinem Amt die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden.

(5) Ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes nach Abs. 1 kann nur mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder beschlossen werden und hat auf Enthebung des Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) von seinem Amt zu lauten. Im Falle des Abs. 1 Z 2 hat sich der Verfassungsgerichtshof auf die Feststellung zu beschränken, dass das Mitglied (Ersatzmitglied) drei aufeinander folgenden Einladungen zu einer nichtöffentlichen Sitzung oder Verhandlung des Verfassungsgerichtshofes ohne genügende Entschuldigung keine Folge geleistet hat; diese Feststellung steht einem Erkenntnis auf Enthebung vom Amt gleich.“

19. § 11 lautet:

„§ 11. (1) Wird die Stelle eines Mitgliedes oder Ersatzmitgliedes des Verfassungsgerichtshofes voraussichtlich innerhalb der nächsten drei Monate frei oder ist ein solches Amt erledigt, so hat der Präsident dies dem Vorsitzenden jenes Organes mitzuteilen, das gemäß Art. 147 Abs. 2 B‑VG den Ernennungsvorschlag zu erstatten hat.
(2) Der Vorsitzende (Abs. 1) hat die Stelle unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat nach ihrem Freiwerden zur allgemeinen Bewerbung auszuschreiben. Soweit sie vom selben Vorsitzenden (Abs. 1) auszuschreiben sind, können mehrere Stellen gemeinsam ausgeschrieben werden und kann mit der Ausschreibung einer Stelle die Ausschreibung der durch die Ernennung allenfalls freiwerdenden Stelle verbunden werden.

(3) Die Ausschreibung ist im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ und in den für amtliche Kundmachungen bestimmten Landeszeitungen zu veröffentlichen.“

20. § 12 Abs. 2 lautet:

„(2) Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Verfassungsgerichtshofes sind von der Ausübung ihres Amtes ausgeschlossen:


1.
in den Fällen, in denen ein Richter nach der Jurisdiktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, oder nach den in diesem Gesetz verwiesenen Prozessgesetzen ausgeschlossen wäre;


2.
wenn sie in dem dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof vorausgegangenen Verwaltungsverfahren mitgewirkt haben.“
21. § 13a Abs. 2 lautet:

„(2) Dem Evidenzbüro obliegt insbesondere die übersichtliche Erfassung der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes, im Bedarfsfall auch der Entscheidungen anderer oberster Gerichte und des einschlägigen Schrifttums.“

22. § 15 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten können die Anträge auch elektronisch eingebracht werden.“
23. § 17a Z 1 lautet:


„1.
Die Gebühr beträgt 210 Euro. Der Bundeskanzler und der Bundesminister für Finanzen sind ermächtigt, die Eingabengebühr im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates durch Verordnung neu festzusetzen, sobald und soweit sich der von der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ verlautbarte Verbraucherpreisindex 2000 oder ein an dessen Stelle tretender Index gegenüber der für Juni 2006 verlautbarten und in der Folge gegenüber der der letzten Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um mehr als 10% geändert hat. Der neue Betrag ist aus dem im ersten Satz genannten Betrag im Verhältnis der Veränderung der für Juni 2006 verlautbarten Indexzahl zu der für die Neufestsetzung maßgebenden Indexzahl zu berechnen, jedoch auf ganze zehn Euro auf- oder abzurunden.“

24. In § 17a Z 4 werden die Worte „einem Postamt“ durch die Worte „einer Post-Geschäftsstelle“ ersetzt.
25. Nach § 19 wird folgender § 19a samt Überschrift eingefügt:

„Einholung einer Vorabentscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften

§ 19a. (1) Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes, dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eine Frage zur Vorabentscheidung nach Art. 234 des EG-Vertrages oder Art. 150 des EAG-Vertrages vorzulegen, sind den Parteien zuzustellen. Hat der Verfassungsgerichtshof einen solchen Beschluss gefasst, so darf er bis zum Einlangen der Vorabentscheidung nur solche Handlungen vornehmen und nur solche Entscheidungen und Verfügungen treffen, die durch die Vorabentscheidung nicht beeinflusst werden können oder die die Frage nicht abschließend regeln und keinen Aufschub gestatten.

(2) Ist die beantragte Vorabentscheidung noch nicht ergangen und hat der Verfassungsgerichtshof die Bestimmung, die Gegenstand seines Vorabentscheidungsantrages war, nicht mehr anzuwenden, so hat er diesen unverzüglich zurückzuziehen.“

26. § 20 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Behörden können bei der Vorlage von Akten an den Verfassungsgerichtshof verlangen, dass bestimmte, im Vorlagebericht genau zu bezeichnende Akten oder Aktenteile von der sonst den Beteiligten zustehenden Akteneinsicht ausgenommen werden, soweit dies zum Schutz von im Art. 20 Abs. 3 B‑VG genannten öffentlichen Interessen erforderlich ist. Hält der Referent dieses Verlangen für zu weitgehend, hat er die Behörde zu seinen Bedenken zu hören und kann im Zweifel einen in nichtöffentlicher Sitzung zu fassenden Beschluss des Gerichtshofes darüber einholen. Ohne Zustimmung der Behörde darf die Einsicht in jene Akten oder Aktenteile nicht gewährt werden, die diese im Verwaltungsverfahren von der Akteneinsicht ausschließen durfte.“
27. § 27 lautet:

„§ 27. (1) Die Kosten des Verfahrens sind von den Parteien zu bestreiten. Inwieweit den Parteien ein Anspruch auf Kostenersatz zusteht, richtet sich nach dem 2. Hauptstück dieses Teiles.

(2) Soweit im 2. Hauptstück dieses Teiles nicht anderes bestimmt ist, ist, wenn der Antragsteller teilweise obsiegt hat, die Frage des Anspruches auf Kostenersatz so zu beurteilen, wie wenn er zur Gänze obsiegt hätte.

(3) Ist der Antragsteller klaglos gestellt worden, so ist die Frage des Anspruches auf Kostenersatz so zu beurteilen, wie wenn er obsiegt hätte.

(4) Ist das Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers nachträglich weggefallen, so ist die Frage des Anspruches auf Kostenersatz so zu beurteilen, wie wenn dies nicht der Fall gewesen wäre.

(5) Ist der Antrag nach der Einleitung des Vorverfahrens zurückgewiesen oder zurückgezogen worden, so ist die Frage des Anspruches auf Kostenersatz so zu beurteilen, wie wenn der Antragsteller unterlegen wäre.

(6) Die Kosten werden auf Antrag und nach Einreichung eines dem § 54 ZPO entsprechenden Kostenverzeichnisses ersetzt. Regelmäßig anfallende Kosten, insbesondere für den Antrag und für die Teilnahme an einer mündlichen Verhandlung, müssen darin nicht ziffernmäßig verzeichnet werden.“

28. In § 28 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge „36 Euro“ durch die Wortfolge „109 Euro“ ersetzt.

29. In § 28 Abs. 2 wird die Wortfolge „neun Tagen“ durch die Wortfolge „drei Tagen“ ersetzt.

30. § 28 Abs. 4 zweiter Satz entfällt.

31. § 36c Abs. 1 lautet:

„(1) Parteien sind der Antragsteller, der Rechtsträger, mit dem eine Meinungsverschiedenheit über die Zuständigkeit des Rechnungshofes entstanden ist, und der Rechnungshof.“

32. § 36f lautet:

„§ 36f. In Verfahren über eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Rechtsträger, der nicht eine Gebietskörperschaft ist, und dem Rechnungshof hat die obsiegende Partei einen Anspruch auf Kostenersatz gegen die unterliegende Partei.“

33. Die Überschrift zu Abschnitt B lautet:

„B. Bei vermögensrechtlichen Ansprüchen gegen den Bund, die Länder, die Gemeinden, die Gemeindeverbände und die sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die weder im ordentlichen Rechtsweg auszutragen noch durch Bescheid einer Verwaltungsbehörde zu erledigen sind (Art. 137 des Bundes-Verfassungsgesetzes)“

34. In § 39 Abs. 1 und § 58 Abs. 2 wird jeweils die Wortfolge „zwei Wochen“ durch die Wortfolge „sechs Wochen“ ersetzt.
35. § 41 lautet:

„§ 41. Die obsiegende Partei hat einen Anspruch auf Kostenersatz gegen die unterliegende Partei. Auf den Fall, dass jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, ist § 43 ZPO sinngemäß anzuwenden.“

36. § 52 lautet:

„§ 52. Im Fall eines im Sinne der §§ 46, 48 und 50 durch eine beteiligte Partei anhängig gemachten Kompetenzkonfliktes hat diese einen Anspruch auf Kostenersatz gegen die Gebietskörperschaft, deren Behörde die Kompetenz zu Unrecht abgelehnt oder in Anspruch genommen hat.“

37. In § 56 Abs. 3 wird das Wort „Verfassungsgerichtshofe“ vor dem Wort „vorliegt“ durch das Wort „Gerichtshof“ ersetzt.

38. In § 59 Abs. 1 wird die Wortfolge „einem Monat“ durch die Wortfolge „sechs Monaten“ ersetzt.

39. § 61a lautet:

„§ 61a. Wurde das Verordnungsprüfungsverfahren auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch die Gesetzwidrigkeit der Verordnung in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, eingeleitet, so hat diese im Fall der Aufhebung der Verordnung einen Anspruch auf Kostenersatz gegen den Rechtsträger, für den die Behörde bei Erlassung der Verordnung gehandelt hat.“

40. § 63 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„Für die Erstattung dieser Äußerung ist eine Frist von mindestens zehn Wochen zu setzen.“
41. In § 63 Abs. 3 wird die Wortfolge „einem Monate“ durch die Wortfolge „einem Jahr“ ersetzt.

42. § 65a lautet:

„§ 65a. Wurde das Gesetzesprüfungsverfahren auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, eingeleitet, so hat diese im Fall der Aufhebung eines Bundesgesetzes einen Anspruch auf Kostenersatz gegen den Bund, im Fall der Aufhebung eines Landesgesetzes gegen das Land.“

43. Die Überschrift zu Abschnitt I lautet:

„I. Bei Anfechtung von Wahlen und Erklärung des Mandatsverlustes (Art. 141 B‑VG)“

44. § 67 lautet:

„§ 67. (1) Anfechtungen der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen zu einem allgemeinen Vertretungskörper, zum Europäischen Parlament und zum satzungsgebenden Organ (Vertretungskörper) einer gesetzlichen beruflichen Vertretung sowie von Wahlen in die Landesregierung und in ein mit der Vollziehung betrautes Organ einer Gemeinde können wegen jeder behaupteten Rechtswidrigkeit des Wahlverfahrens erhoben werden. Die Anfechtung hat den begründeten Antrag auf Nichtigerklärung des Wahlverfahrens oder eines bestimmten Teiles desselben zu enthalten.

(2) Anfechtungsberechtigt sind:


1.
bei der Wahl des Bundespräsidenten: die in den von der Bundeswahlbehörde veröffentlichten Wahlvorschlägen enthaltenen Wahlwerber sowie Wahlwerber, die behaupten, dass ihr Wahlvorschlag rechtswidrig nicht veröffentlicht wurde;


2.
bei der Wahl von Mitgliedern des Bundesrates und ihrer Ersatzmitglieder: der Bundesrat oder ein Zehntel aller Mitglieder des jeweiligen Landtages, mindestens jedoch zwei Mitglieder, sowie die Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Bundesrates, die durch die Wahl ihr Amt verloren haben;


3.
bei der Wahl zu einer Landesregierung: ein Zehntel aller Mitglieder des Landtages, mindestens jedoch zwei Mitglieder;


4.
bei der Wahl in ein mit der Vollziehung betrautes Organ einer Gemeinde mit Ausnahme der Wahl des Bürgermeisters durch die zur Wahl des Gemeinderates Berechtigten: ein Zehntel aller Mitglieder des Gemeinderates, mindestens jedoch zwei Mitglieder;


5.
bei den sonstigen in Abs. 1 genannten Wahlen: die wahlwerbenden Parteien (Wahlwerber), die in den von der Wahlbehörde veröffentlichten Wahlvorschlägen enthalten sind, sowie wahlwerbende Parteien (Wahlwerber), die behaupten, dass ihr Wahlvorschlag rechtswidrig nicht veröffentlicht wurde, und Bewerber, die behaupten, dass sie aus dem veröffentlichten Wahlvorschlag einer wahlwerbenden Partei rechtswidrig gestrichen worden sind. Sieht die Wahlordnung keine Veröffentlichung der Wahlvorschläge vor, richtet sich die Berechtigung zur Anfechtung der Wahl nach den besonderen Bestimmungen der Wahlordnung.

Soweit die Wahlordnung die Namhaftmachung eines zustellungsbevollmächtigten Vertreters durch die wahlwerbende Partei (den Wahlwerber) vorsieht, hat die Wahlanfechtung namens der wahlwerbenden Partei (des Wahlwerbers) durch diesen zu erfolgen.“

45. § 68 Abs. 1 letzter Satz lautet:

„Wird darin zum Zweck der Beweisführung auf Urkunden Bezug genommen, so sind der Wahlanfechtung Ausfertigungen, Abschriften oder Kopien dieser Urkunden anzuschließen.“

46. In § 68 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Auf Wahlanfechtungen, die sich gegen einen Bescheid richten, sind die §§ 85 und 85a sinngemäß anzuwenden.“

47. § 68 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Der Verfassungsgerichtshof hat über die Anfechtung der Wahl des Bundespräsidenten, der Wahl zum Nationalrat, der Wahl der Mitglieder des Bundesrates und ihrer Ersatzmitglieder, von Wahlen zum Landtag, der Wahl zum Europäischen Parlament und von Wahlen in die Landesregierung spätestens vier Wochen nach ihrer Einbringung zu entscheiden.“
48. In § 70 Abs. 5 zweiter Satz wird die Wortfolge „im Gemeindevorstand“ durch die Wortfolge „in dem mit der Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde“ ersetzt.
49. In § 71 Abs. 1 zweiter Satz wird die Wortfolge „des Gemeindevorstandes“ durch die Wortfolge „eines mit der Vollziehung betrauten Organs einer Gemeinde“ ersetzt.
50. In § 71a Abs. 1 wird das Wort „Gemeindevorstand“ durch die Wortfolge „mit der Vollziehung betrauten Organ einer Gemeinde“ ersetzt.
51. § 72 Abs. 3 lautet:

„(3) Die von der Bundesregierung beschlossenen Anklagen sind vom Bundeskanzler einzubringen. Der Anklage muss die beglaubigte Abschrift der Stellen des Ministerratsprotokolls beigelegt werden, aus denen der Beschluss der Bundesregierung auf Erhebung der Anklage hervorgeht. Dies gilt sinngemäß auch für den Fall der nachträglichen Ausdehnung der Anklage auf ein nach Art. 103 Abs. 2 B‑VG mit Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung befasstes Mitglied der Landesregierung.“

52. In § 74 Abs. 3 wird das Wort „Beamte“ durch die Worte „Öffentlich Bedienstete“ ersetzt.

53. § 74 Abs. 5 erster Satz lautet:

„Die Voruntersuchung ist einzustellen, wenn der Vertretungskörper (die Vertretungskörper) oder die Bundesregierung ihre Anklage zurückziehen.“

54. § 80 Abs. 2 und 3 lautet:

„(2) In die einjährige Frist gemäß Abs. 1 ist der Zeitraum von dem Tag, an dem der Antrag auf Erhebung der Anklage im Vertretungskörper (im jeweiligen Vertretungskörper) gestellt worden ist, bis zur endgültigen Beschlussfassung über diesen Antrag – jedoch höchstens in der Dauer von sechs Monaten – nicht einzurechnen.

(3) Durch den Ablauf der Gesetzgebungsperiode des Vertretungskörpers (eines der Vertretungskörper) oder durch das Ausscheiden der Bundesregierung aus dem Amt wird das Verfahren über eine beschlossene Anklage nicht gehindert.“

55. § 82 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 1 B‑VG gegen einen Bescheid kann nur nach Erschöpfung des Instanzenzuges erhoben werden. Die Frist zur Erhebung der Beschwerde endet sechs Wochen nach Erlassung des in letzter Instanz ergangenen Bescheides gegenüber dem Beschwerdeführer, spätestens jedoch sechs Monate, nachdem der Bescheid erlassen wurde.“

56. In § 82 wird folgender Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Die Beschwerde kann auch erhoben werden, bevor der Bescheid dem Beschwerdeführer gegenüber erlassen worden ist. Für das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof gilt in diesem Falle der Bescheid als an dem Tag dem Beschwerdeführer gegenüber erlassen, an dem dieser von seinem Inhalt Kenntnis erlangt hat.“

57. § 82 Abs. 2 Z 2 lautet:


„2.
die Bezeichnung der Behörde, die den Bescheid erlassen hat (belangte Behörde);“

58. § 82 Abs. 3 lautet:

„(3) Wenn der angefochtene Bescheid dem Beschwerdeführer zugestellt worden ist, ist der Beschwerde eine Ausfertigung, Abschrift oder Kopie des Bescheides anzuschließen.“

59. In § 83 Abs. 1 wird der Ausdruck „Behörde, von der der angefochtene Bescheid herrührt,“ durch die Worte „belangten Behörde“ ersetzt.

60. In § 84 Abs. 1 und § 85 Abs. 2 und 3 wird der Ausdruck „Behörde (§ 83 Abs. 1)“ durch die Worte „belangten Behörde“ ersetzt.

61. In § 84 Abs. 2 wird der Ausdruck „Behörde (§ 83 Abs. 1)“ durch die Worte „belangte Behörde“ ersetzt.
62. Nach § 85 wird folgender § 85a samt Überschrift eingefügt:

„Einstweilige Verfügungen

§ 85a. (1) Der Verfassungsgerichtshof hat auf Antrag eine einstweilige Verfügung zu erlassen, soweit dies zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen oder überwiegender Interessen Dritter erforderlich ist, um einen drohenden unwiederbringlichen Schaden abzuwenden. Der Antragsteller hat die Notwendigkeit einer einstweiligen Verfügung glaubhaft zu machen.
(2) Der Verfassungsgerichtshof hat die gelindeste Maßnahme zu erlassen, die geeignet ist, den Schaden im Sinn des Abs. 1 abzuwenden. Durch die Erlassung einer einstweiligen Verfügung darf die Entscheidung über die Beschwerde nicht vorweggenommen werden.

(3) Der Beschluss über die Erlassung einer einstweiligen Verfügung ist zu begründen. Der Verfassungsgerichtshof kann die Erlassung einer einstweiligen Verfügung von einer Sicherheitsleistung durch den Antragsteller abhängig machen.

(4) Der Verfassungsgerichtshof hat das Gericht oder die Verwaltungsbehörde zu bestimmen, die den Beschluss zu vollstrecken hat.

(5) § 85 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 und Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.“
63. Nach § 86 wird folgender § 86a samt Überschrift eingefügt:

„Entscheidungsfrist

§ 86a. (1) In Rechtssachen, in denen gemäß Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr. 210/1958, innerhalb angemessener Frist zu entscheiden ist, hat der Verfassungsgerichtshof tunlichst binnen eines Jahres zu entscheiden.

(2) Entscheidet der Verfassungsgerichtshof nicht innerhalb eines Jahres, so kann jede Partei einen Fristsetzungsantrag an den Präsidenten stellen. Wenn die Überschreitung der Entscheidungsfrist auf ein überwiegendes Verschulden des Referenten zurückzuführen ist, hat der Präsident dem Antrag stattzugeben und dem Referenten unter voller Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit eine angemessene Frist für die Erstellung eines Antrages im Sinne des § 30 Abs. 2 zu setzen; andernfalls hat er den Antrag abzuweisen.“
64. § 88 lautet:

„§ 88. Im Fall seines Obsiegens hat der Beschwerdeführer einen Anspruch auf Kostenersatz gegen den Rechtsträger, in dessen Namen die belangte Behörde in der Beschwerdesache gehandelt hat.“

65. In der Überschrift zu Abschnitt L wird das Zitat „Art. 148i Abs. 2“ durch das Zitat „Art. 148i Abs. 1 und 2“ ersetzt.

66. In § 93 Z 1 wird das Zitat „(Art. 148f B‑VG)“ durch das Zitat „(Art. 148i Abs. 1 B‑VG)“ ersetzt.

67. § 94 Abs. 9 letzter Satz lautet:

„Soweit Personen am 1. August 1997 die zeitlichen Voraussetzungen für eine Geldentschädigung nach § 5 in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 11/1955 und BGBl. Nr. 200/1967 erfüllt haben,


1.
ist § 5 in der Fassung dieser Bundesgesetze weiter anzuwenden und


2.
gebührt ein Ruhebezug nach § 5b Abs. 1 frühestens nach Ablauf der Zeit, für die nach § 5 Abs. 1 in der Fassung dieser Bundesgesetze die Geldentschädigung weiterbezogen wird.“
68. § 94 werden folgende Abs. 22 und 23 angefügt:

„(22) § 1, § 2 Abs. 1 letzter Satz, § 3 Abs. 4, die §§ 4 bis 5a, § 5b Abs. 1 letzter Satz, § 5b Abs. 2, § 5c Abs. 1 zweiter und vierter Satz, § 5e erster Satz, § 5h Z 1, § 6 Abs. 2 letzter Satz, § 7 Abs. 2 lit. c, § 8 Abs. 1 und 2, die §§ 9 bis 11, § 12 Abs. 2, § 13a Abs. 2, § 15 Abs. 3, § 17a Z 1 und 4, § 19a samt Überschrift, § 20 Abs. 3, § 27, § 28 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2, die Überschrift zu Abschnitt B, § 36c Abs. 1, § 36f, § 39 Abs. 1, § 41, § 52, § 56 Abs. 3, § 58 Abs. 2, § 59 Abs. 1, § 61a, § 63 Abs. 2 und 3, § 65a, die Überschrift zu Abschnitt I, § 67, § 68 Abs. 1 letzter Satz, 1a und 3, § 70 Abs. 5 zweiter Satz, § 71 Abs. 1 zweiter Satz, § 71a Abs. 1, § 72 Abs. 3, § 74 Abs. 3 und 5 erster Satz, § 75 Abs. 1, § 80 Abs. 2 und 3, § 82 Abs. 1, Abs. 1a, Abs. 2 Z 2 und Abs. 3, § 83 Abs. 1, § 84, § 85 Abs. 2 bis 4, § 85a samt Überschrift, § 86a samt Überschrift, § 88, die Überschrift zu Abschnitt L, § 93 Z 1, § 94 Abs. 9 letzter Satz, § 94a und § 95 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig tritt § 28 Abs. 4 zweiter Satz außer Kraft. Als erster Ausgangsbetrag im Sinne des § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 gilt der angepasste Ausgangsbetrag, wie er sich aus der am 1. Jänner 2007 maßgeblichen Kundmachung des Präsidenten des Rechnungshofes gemäß § 3 des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von Bezügen öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr. 64/1997, ergibt.

(23) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2007 bedürfen Eingaben von Behörden, die


1.
mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt, aber nicht elektronisch signiert, und


2.
gemäß § 15 Abs. 3 elektronisch eingebracht

worden sind, keiner Unterschrift.“

69. Nach § 94 wird folgender § 94a eingefügt:

„§ 94a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung der Bezeichnung auf bestimmte natürliche Personen ist die jeweils geschlechtsspezifische Form zu verwenden.“

70. § 95 lautet:

„§ 95. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist


1.
hinsichtlich des 1. Teiles, soweit in diesem nicht anderes bestimmt ist, der Präsident,


4.
hinsichtlich des 2. und 3. Teiles, soweit in diesen nicht anderes bestimmt ist, die Bundesregierung

betraut.“
Artikel 9

Änderung des Richterdienstgesetzes

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 7/2006, wird wie folgt geändert:

1. Im Titel entfällt der Punkt nach der Abkürzung „RDG“.

2. In Art. I entfallen die Absatzbezeichnung „(1)“ und Abs. 2.

3. § 79 samt Überschrift lautet:

„Dienstfreistellung und Außerdienststellung

§ 79. (1) Auf die Richteramtsanwärter sind die §§ 17 bis 19 BDG 1979 sinngemäß anzuwenden.

(2) Auf die Richter sind die §§ 17 bis 19 BDG 1979 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle des § 17 Abs. 4 BDG 1979 § 82 anzuwenden ist und die in § 17 Abs. 5 BDG 1979 genannten Aufgaben vom Obersten Gerichtshof als Dienstgericht zu besorgen sind.

(3) Auf die Richter des Obersten Gerichtshofes ist § 18 BDG 1979 sinngemäß anzuwenden. Ist ein Richter des Obersten Gerichtshofes zum Mitglied eines allgemeinen Vertretungsköpers gewählt worden, so ist er auf Grund eines Erkenntnisses des Obersten Gerichtshofes als Dienstgericht für die Dauer der Gesetzgebungs- oder Funktionsperiode unter Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen.“

4. § 82 Abs. 4 entfällt.

5. Dem § 173 wird folgender Abs. 39 angefügt:

„(39) Der Titel, Art. I und § 79 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig tritt § 82 Abs. 4 außer Kraft.“

Artikel 10

Änderung der Exekutionsordnung

Die Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 68/2005, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Z 12 lautet:


„12.
rechtskräftige Bescheide der Verwaltungsbehörden und anderer hiezu berufener Organe sowie Erkenntnisse und Beschlüsse des Verwaltungsgerichtshofes und des Verfassungsgerichtshofes, soweit die Exekution durch gesetzliche Bestimmungen den Gerichten überwiesen ist;“

2. Nach § 408 wird folgender § 408a samt Überschrift angefügt:

„In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006

§ 408a. § 1 Z 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 tritt mit 1. Jänner 2007 in Kraft.“

Artikel 11

Änderung des Bankwesengesetzes

Das Bankwesengesetz – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 124/2005, wird wie folgt geändert:

§ 107 Abs. 49 lautet:

„(49) § 21 Abs. 1 Z 3 und § 23 Abs. 5 fünfter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/2005 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft; gleichzeitig treten § 21 Abs. 1 Z 4 und § 23 Abs. 3 Z 1 außer Kraft.“

Artikel 12

Änderung des Vereinsgesetzes 2002

Das Vereinsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 66, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 124/2005, wird wie folgt geändert:

§ 33 Abs. 6 lautet:

„(6) § 22 Abs. 1 und 2 und § 24 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/2005 treten mit 1. Jänner 2007 in Kraft.“
